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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Hostel SLEPS

Stand: 20.05.2026

I. Geltungsbereich dieser Allgemeinen Geschafts- und
Reservierungsbedingungen

Die hier vorliegenden Allgemeinen Geschafts- und Reservie-
rungsbedingungen (nachfolgend ,,AGB" genannt) gelten fiir
Beherbergungsvertrage zur Vermietung von Hotelzimmern,
sowie bezliglich allen fiir den Gast erbrachten weiteren Leis-
tungen und Lieferungen des Hotels.

Das Hotel (nachfolgend ,Hostel SLEPS" genannt) vermietet
dem Gast (nachfolgend ,Gast" genannt) das vereinbarte
Hotelzimmer mit der vereinbarten Ausstattung (nachfolgend
,Hotelzimmer" genannt) fir die vereinbarte Aufenthalts-
dauer.

Il. Vertragsschluss

1. Buchung und Buchungsbestatigung

Mit der Reservierung eines Hotelzimmers bzw. bei Online-
buchung mit der Bestatigung der Schaltflache ,Kostenpflich-
tig buchen" sendet der Gast dem Hostel SLEPS den Antrag
auf Abschluss eines Beherbergungsvertrags. Bei entspre-
chender Verfiigbarkeit erhalt der Gast von Hostel SLEPS
eine Buchungsbestatigung entweder per E-Mail oder Fax,
telefonisch oder vor Ort personlich, je nach Reservierungs-
variante (online/per E-Mail, telefonisch bzw. vor Ort). Der
Beherbergungsvertrag zwischen Hostel SLEPS und dem Gast
kommt mit dem Zugang der Buchungsbestatigung beim Gast
zustande.

2. Vertragspartner

Als Vertragspartner gilt der Besteller, auch wenn er flr ande-
re namentlich genannte Personen bestellt oder mitbestellt
hat.

Der Besteller ist Vertragspartner des Hostel SLEPS fiir alle von
ihm gebuchten Leistungen. Die mitreisenden Personen sind
in den Schutzbereich des Vertrages einbezogen und haben
eigene Erfullungsanspriiche gegeniiber dem Hostel SLEPS.
Eine gesamtschuldnerische Mithaftung des Bestellers flr

die Zahlungsverpflichtungen aller mitreisenden Personen
entsteht nur, wenn der Besteller im Rahmen des Buchungs-
prozesses eine gesonderte, ausdriickliche Haftungserklarung
abgegeben hat.

3. Unverbindlichkeit der Angebote

Angebote von Hostel SLEPS zum Abschluss eines Beherber-
gungsvertrags sind unverbindlich. Hostel SLEPS kann den
Abschluss eines Beherbergungsvertrags mit einem Gast aus
sachlichen Griinden ablehnen, insbesondere wenn keine
Kapazitaten verfugbar sind oder wenn objektive Griinde vor-
liegen, die eine Beherbergung unmoglich oder unzumutbar
machen.

4. Anspruch auf Zimmerkategorie

Der Gast hat lediglich einen Anspruch auf die Uberlassung
eines Hotelzimmers der von ihm gebuchten Zimmerkate-
gorie. Er hat keinen Anspruch auf die Uberlassung eines
bestimmten Hotelzimmers oder auf eine bestimmte Lage
des Hotelzimmers beziehungsweise auf die Platzierung eines
Zimmers neben dem von mitreisenden Gasten.

l1l. Stornierung oder Anderungen durch den Gast

1. Mit dem nachfolgenden Begriff ,Stornierung” ist der Riick-
tritt des Gastes vom Beherbergungsvertrag gemeint.

2. Der Gast kann Reservierungen bis um 18 Uhr am Vortag
der Anreise kostenfrei stornieren. Wenn der Gast verspatet
storniert oder am Anreisetag nicht erscheint ohne seine Re-
servierung zu stornieren (Nichtanreise), ist er verpflichtet 50
% aller vereinbarten Leistungen fiir die gesamte Dauer des
gebuchten Aufenthaltes als Stornierungsgebiihr zu zahlen.

3. Reist ein Gast bei einer mehrtagigen Reservierung nicht
an, verliert der Gast den Anspruch auf die von ihm gebuch-
ten Leistungen, unabhdngig von Stornierungsgebdiihr. der
erhobenen

4. Nimmt der Gast nach seiner Anreise Anderungen an dem
Beherbergungsvertrag vor, z.B. Verkiirzung der gebuchten
Aufenthaltsdauer, werden dem Gast die stornierten Uber-
nachtungen mit 50 % Stornierungsgebihr in Rechnung
gestellt.

5. Dem Gast bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass dem
Hostel SLEPS kein oder ein wesentlich geringerer Schaden
entstanden ist. In diesem Fall ist nur der tatsdchlich entstan-
dene Schaden zu erstatten.



6. Fir Gruppenreisen (Gruppen ab 8 Personen) gelten die in
Ziffer IX enthaltenen Sonderbedingungen.

IV. Rucktritt und Kiindigung durch das Hostel SLEPS

1. Das Hostel SLEPS kann den Beherbergungsvertrag nach
Belegungsbeginn nach vorheriger Abmahnung mit angemes-
sener Frist zur Abhilfe kiindigen, wenn der Gast

a) wiederholt gegen die Hausordnung verstoRt

b) den Hausfrieden, andere Gaste, die Hausleitung oder
sonstige Dritte erheblich stort

c) die Sicherheit des Hostel SLEPS, seiner Einrichtungen,
von anderen Gasten oder der Hausleitung gefdhrdet

d) vorsatzlich oder grob fahrlassig Inventar, Anlagen oder
Einrichtungen des Hostel SLEPS einschlieRlich dessen
AulRengeldnde beschadigt oder unsachgemal gebraucht

e) nach Abmahnung erneut gegen das Rauchverbot ver-
stoRt oder

f) sich in anderer Weise so schwerwiegend vertragswidrig
verhdlt, dass die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses
unzumutbar ist.

Eine Abmahnung ist nur dann entbehrlich, wenn

die Pflichtverletzung des Gastes so schwerwiegend ist, dass
eine sofortige Kiindigung auch unter Beriicksichtigung der
Interessen des Gastes gerechtfertigt ist, insbesondere bei
Begehung von Straftaten, erheblicher Gefahrdung der Sicher-
heit anderer Gaste oder bei vorsatzlicher erheblicher Sach-
beschadigung, oder

eine Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht.

2. Kiindigung vor Belegungsbeginn

Das Hostel SLEPS kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kiin-
digen, wenn objektiv und konkret eine Verhaltensweise des
Gastes zu erwarten ist, die nach Ziffer IV.1 eine Kiindigung
rechtfertigen wirde.

3. Riicktritt bei falschen Angaben

Das Hostel SLEPS kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zu-
ricktreten bzw. den Vertrag nach Belegungsbeginn kiindigen,
wenn vom Gast vorsétzlich oder grob fahrlassig falsche oder
irrefGhrende Angaben zu wesentlichen vertragsrelevanten
Umstdanden gemacht wurden, insbesondere zu seiner Identi-
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tat, zur Anzahl der Gaste oder zu besonderen Anforderungen
an die Unterkunft, wenn das Hostel SLEPS bei Kenntnis der
wahren Umsténde aus sachlichen Griinden und im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt gewesen wire,
die Buchung abzulehnen.

4. Rechtsfolgen bei Kiindigung oder Riicktritt

Kiindigt das Hostel SLEPS oder tritt es zurlick, so behdlt es
den Anspruch auf den vereinbarten Preis fir die bereits er-
brachten Leistungen sowie den gesamten Mietpreis fir die
nicht in Anspruch genommenen Leistungen; es muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen
Leistung erlangt.

5. Kiindigung bei hoherer Gewalt

Das Hostel SLEPS kann den Beherbergungsvertrag kiindigen,
wenn die Durchfiihrung des Vertrages und der Aufenthalt
des Gastes aus objektiven, vom Hostel SLEPS nicht zu ver-
tretenden Griinden, vereitelt, erheblich erschwert, gefahr-
det oder beeintrachtigt wird. Objektive, nicht von Hostel
SLEPS zu vertretende Griinde sind insbesondere behérdliche
Auflagen, Elementarschdden, Sperrungen oder Naturereig-
nisse, Krankheiten, Epidemien oder sonstige Griinde héherer
Gewalt. Das Hostel SLEPS ist verpflichtet, den Gast unverzig-
lich nach Kenntniserlangung liber die Umstande, welche die
Kindigung begriinden, zu informieren und die Kiindigung zu
erkldaren. Vom Gast bereits geleistete Zahlungen werden un-
verziiglich an diesen zuriickerstattet. Weitergehende Ansprii-
che des Gastes sind ausgeschlossen.

6. Riicktritt bei Zahlungsverzug

Das Hostel SLEPS ist zum Ricktritt vom Beherbergungsver-
trag berechtigt, wenn der Gast gemal Ziffer IX (Gruppen-
reservierung) den schriftlichen Beherbergungsvertrag nicht
termingerecht mit seiner Unterschrift versehen zurtickschickt
oder die laut Beherbergungsvertrag von ihm geschuldete Vo-
rauszahlung nicht rechtzeitig beziehungsweise nicht vollstan-
dig leistet und das Hostel SLEPS den Gast unter Fristsetzung
gemahnt hat.

V. An- und Abreise

1. Bereitstellung des Zimmers

Das Hostel SLEPS stellt dem Gast das Hotelzimmer in der ver-
einbarten Zimmerkategorie bzw. -ausstattung am Anreisetag
nach Verfiigbarkeit, in der Regel ab 15 Uhr zur Verflgung.



2. Raumung des Zimmers

Der Gast hat sein Hotelzimmer am Abreisetag bis spatestens

10 Uhr zu rdumen und unbeschéadigt zurlickzugeben. Bei ver-

spateter Raumung kann das Hostel SLEPS folgende Gebihren

berechnen:

- Bis 2 Stunden Verspatung: 25% des Ubernachtungspreises

- 2 bis 4 Stunden Verspitung: 50% des Ubernachtungspreises

- Mehr als 4 Stunden Verspatung: 75% des Ubernachtungs-
preises

Dem Gast ist der Nachweis gestattet, dass dem Hostel SLEPS

kein oder lediglich ein geringerer Schaden entstanden ist.

3. Preise und Steuern

Die in diesen AGB und in der Reservierung ausgewiesenen
Preise bzw. Betrage beinhalten die jeweils giiltige Umsatz-
steuer sowie alle gesetzlichen Steuern, Geblihren und Abga-
ben, es sei denn, dies ist ausdriicklich anders bestimmt.

VI. Nutzungsbedingungen

1. Nutzungsberechtigte Personen

Zur Nutzung des Hotelzimmers sind nur die in der Reservie-
rung ausgewiesenen Personen berechtigt. Die Maximalbele-
gung fir die jeweilige Zimmerkategorie darf nicht iberschrit-
ten werden. Kinder zahlen wie Erwachsene. Fir Kleinkinder
bis 2 Jahre kénnen auf Anfrage zusatzliche Babybetten zur
Verflugung gestellt werden.

2. Weitervermietung
Der Weiterverkauf, die Weitervermietung oder Weiterver-
mittlung von gebuchten Zimmern ist untersagt.

3. Hausordnung
Der Gast hat wahrend seines Aufenthalts im Hostel die dort
aushdngende Hausordnung zu beachten.

4. Rauchverbot

Im gesamten Hostel SLEPS gilt Rauchverbot. Der Gast haftet
fir entstandene Schaden bei Zuwiderhandlung, wie bei-
spielsweise eine erforderliche Reinigung des Zimmers, die
Kosten, die durch Nichtvermietbarkeit des Zimmers entste-
hen oder die Kosten des Feuerwehreinsatzes. Dies ist ledig-
lich eine beispielshafte Aufzahlung.

VII. Ubernachtungspreise und Preisgestaltung

1. Ubernachtungspreis

Der vom Gast zu zahlende Ubernachtungspreis ist die Gegen-
leistung fir die Zurverfligungstellung des Hotelzimmers
durch das Hostel SLEPS innerhalb der in Ziffer V. dargestellten
An- und Abreisezeiten. Pro Ubernachtung wird - unabhingig
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von der tatsachlichen Nutzung oder Ubernachtung durch den
Gast - ein voller Ubernachtungspreis berechnet.

2. Geltende Preise und Preisdnderungen

Es gelten die Preise der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
jeweils giiltigen Preisliste von Hostel SLEPS, beziehungswei-
se die vereinbarten Preise. Eine Anderung der Preise nach
Vertragsschluss ist ausgeschlossen, es sei denn, es erfolgt
eine Erhéhung oder Senkung der gesetzlichen Umsatzsteuer,
anderer gesetzlicher Steuern, Geblihren oder Abgaben. In
diesem Fall ist das Hostel SLEPS berechtigt, die Preise ent-
sprechend anzupassen, sofern zwischen Vertragsschluss und
Anreisetag mehr als vier Monate liegen. Der Gast ist liber
eine solche Preisanderung unverzuglich zu informieren.

3. Preisbestandteile

Die in diesen AGB und in der Reservierung ausgewiesenen
Preise bzw. Betrage verstehen sich jeweils einschlieBlich der
jeweils giiltigen Umsatzsteuer sowie aller gesetzlichen Steu-
ern, Geblihren und Abgaben, es sei denn, dies ist ausdriick-
lich anders bestimmt.

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Falligkeit und Zahlung

Die Ubernachtungspreise sowie die Preise fiir Nebenleistun-
gen, wie zum Beispiel die Nutzung eines Parkplatzes oder
Seminarraumbuchungen, sowie alle sonstigen Forderungen,
die nicht ausdricklich im Beherbergungsvertrag als Bestand-
teil des Ubernachtungspreises ausgewiesen sind, sind spates-
tens bei Ankunft des Gastes im Hostel im Voraus zur Zahlung
fallig, unabhangig vom Datum der Rechnungsstellung. Bei
nicht rechtzeitiger Zahlung ist das Hostel SLEPS berechtigt,
den Beherbergungsvertrag kiindigen, woraufhin der Gast das
Zimmer zu rdumen hat.

2. Vorauszahlung

Das Hostel SLEPS ist berechtigt, vom Gast bereits bei Reser-
vierung eine Vorauszahlung auf die Ubernachtungskosten bis
zur Hohe des zu erwartenden Gesamtrechnungsbetrags zu
verlangen.

3. Zahlungsmittel

Das Hostel SLEPS akzeptiert Bargeld in Euro, Uberweisungen,
EC- und Maestro-Karten sowie die Kreditkarten Visa und
Mastercard.

4. Aufrechnung und Zuriickbehaltung

Voraussetzung fir die Geltendmachung von Aufrechnungs-
und Zurickbehaltungsrechten durch den Gast ist, dass die
zugrunde liegenden Gegenanspriiche unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind.



IX. Gruppenreisen

1. Definition

Als ,Reisegruppe" wird eine Gruppe von mindestens 8 voll-
zahlenden Gasten, firr die eine gemeinsame Reservierung
besteht, bezeichnet. Ergdnzend beziehungsweise abweichend
von den vorstehenden Regelungen gelten fiir eine Reisegrup-
pe folgende Regelungen.

2. Gesamtverantwortlicher

Bei der Reservierung ist fiir die Reisegruppe gegeniber Hos-
tel SLEPS ein Ansprechpartner als Gesamtverantwortlicher zu
benennen.

3. Schriftlicher Beherbergungsvertrag

Der Gesamtverantwortliche erhalt bei Reservierungen vom
Hostel SLEPS einen schriftlichen Beherbergungsvertrag. Darin
enthalten sind die wesentlichen Angaben der aufgenomme-
nen Reservierung sowie Terminangaben zur Zuricksendung
des unterschriebenen Vertrages, der zu leistenden Voraus-
zahlung, auBerdem zum Check-in und sonstigen Zahlungs-
bedingungen.

4. Vorauszahlung

Der Vorauszahlungsbetrag der Ubernachtungskosten ist per
Bankiiberweisung auf das Bankkonto des Hostels SLEPS zu
zahlen. Diese ist in der Reservierungsbestatigung angegeben
oder wird dem Gesamtverantwortlichen vom Hostel SLEPS
nach Abschluss der Reservierung mitgeteilt. Gebihren fir
Auslandsliberweisungen sind spatestens bei Ankunft im Ho-
tel in voller Hohe auszugleichen.

5. Falligkeit der Ubernachtungskosten

Die Ubernachtungskosten der Reisegruppe sind im Voraus,
spatestens 28 Tage vor dem Anreisetag, oder, falls die Re-
servierung spater als 28 Tage vor dem Anreisetag erfolgt, zu
dem im Beherbergungsvertrag genannten Termin sofort zur
Zahlung fallig, und zwar jeweils unabhangig vom Datum der
Rechnungsstellung. Wenn die Reisegruppe bzw. der jeweilige
Gast die Ubernachtungskosten bei Falligkeit nicht zahlt, setzt
das Hostel SLEPS eine angemessene Nachfrist zur Zahlung.
Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist Hostel SLEPS be-
rechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten und das fiir die Reise-
gruppe bzw. den jeweiligen Gast reservierte Hotelzimmer
anderweitig zu vermieten. Der Gast wird hiertiber unverzig-
lich informiert.

6. Stornierung durch die Reisegruppe

Die Reisegruppe kann ihre Reservierung bis 28 Tage vor
dem Anreisetag kostenfrei stornieren. Die Stornierung des
Beherbergungsvertrages muss in schriftlicher Form erfolgen.
Spatere Stornierungen sind nur mit Zustimmung von Hostel
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SLEPS gegen Zahlung einer Stornogebiihr in Hohe von 50%
aller vereinbarten Leistungen moglich. Dem Gast bleibt es
unbenommen nachzuweisen, dass dem Hostel SLEPS kein

oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

7. Reduzierung oder Anderung

Bis 28 Tage vor dem Anreisetag ist auch eine Reduzierung
oder Anderung der gebuchten Zimmeranzahl oder der Auf-
enthaltsdauer kostenfrei moglich. Sie muss in schriftlicher
Form erfolgen. Spitere Reduzierungen beziehungsweise An-
derungen der gebuchten Zimmeranzahl und der Aufenthalts-
dauer beziehungsweise die Mitteilung eines Nichtanreisens
der Reisegruppe mussen ebenfalls in schriftlicher Form er-
folgen und werden mit einer Stornogebihr in Hohe von 50%
aller vereinbarten Leistungen berechnet. Dem Gast bleibt es
unbenommen nachzuweisen, dass dem Hostel SLEPS kein
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

8. Bereitstellung der Zimmer

Das Hostel SLEPS stellt der Reisegruppe ihre Hotelzimmer am
Anreisetag nach Verfligbarkeit, in der Regel ab 15 Uhr, zur
Verfuigung.

9. Gesamtrechnung

Die Reisegruppe erhélt vom Hostel SLEPS eine Gesamtrech-
nung fir alle Reiseteilnehmer, die dem Gesamtverantwort-
lichen ibergeben wird. Der Rechnungsbetrag ist spatestens
bei der Abreise zur Zahlung fallig.

X. Haftung von Hostel SLEPS

1. Haftung fiir Schaden

Das Hostel SLEPS haftet im Rahmen der gesetzlichen Be-
dingungen flr von ihm zu vertretende Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.
Weiterhin haftet das Hostel SLEPS fiir sonstige Schaden, die
auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverlet-
zung des Hostels SLEPS beziehungsweise auf einer vorsatz-
lichen oder fahrlassigen Verletzung von vertragswesentlichen
Pflichten des Hostels SLEPS beruhen. Vertragswesentliche
Pflichten sind solche, die die ordnungsgemaRe Durchfiihrung
des Vertrages erst ermoglichen und auf deren Erfiillung der
jeweilige Vertragspartner vertraut und vertrauen darf. Einer
Pflichtverletzung des Hostels SLEPS steht die eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfiillungsgehilfen gleich. Weitergehen-
de Schadensersatzanspriiche sind, soweit dies in dieser Ziffer
X nicht anderweitig geregelt ist, ausgeschlossen.

2. Méngelriige und Abhilfe

Beim Auftreten von Mangeln oder Stérungen in den Leistun-
gen des Hostels SLEPS, ist das Hostel SLEPS bei Kenntnis oder
auf unverzigliche Riige des Gastes bemiht, fir Abhilfe zu



sorgen. Der Gast ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizu-
tragen, um die Storung zu beheben und einen moglichen
Schaden gering zu halten.

3. Haftung fiir eingebrachte Sachen

Die Haftung des Hostel SLEPS fiir eingebrachte Sachen richtet
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 701 ff. BGB
(Gastwirtshaftung). Das Hostel SLEPS haftet nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit.

4. Parkplatz und Fahrrader

Das dem Gast zur Verfligungstellen eines Stellplatzes auf
dem Parkplatz gegen Entgelt begriindet keinen Verwahrungs-
vertrag. Bei Abhandenkommen oder Beschadigung auf dem
Hotelgrundstiick abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge
und deren Inhalte haftet das Hostel SLEPS nur nach MalRgabe
von Ziffer X.1. Gleiches gilt fur das Unterstellen von Fahrra-
dern auf dem Grundstiick bzw. im Gebaude des Hostel SLEPS.

5. Fremdleistungen

Das Hostel SLEPS haftet nicht fur Leistungsstérungen, die
wdahrend des Aufenthaltes fir den Gast erkennbar als Fremd-
leistungen vermittelt werden wie zum Beispiel Museumsbe-
suche oder Verkehrsticket.

XI. Diebstahl und Beschadigungen

Im Falle eines Diebstahls oder einer Beschadigung seiner
Sachen so wie im Falle eines Brands, eines Wasserschadens
oder eines sonstigen Schadens im Hotelzimmer hat der Gast
das Hotelpersonal unverziglich zu informieren und alles
Zumutbare zu tun, was bei der Aufklarung des Diebstahls
beziehungsweise der Beseitigung des Schadens hilfreich sein
kann.

XIll. Haustiere

Das Mitbringen von Haustieren ist grundsatzlich nicht ge-
stattet.

Allgemeine Bestimmungen, Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Anderungen und Ergénzungen

Anderungen und Ergdnzungen des Beherbergungsvertrages,
der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen bedirfen der Textform. Einseitige Erganzungen
oder Anderungen durch den Gast sind unwirksam.

2. Salvatorische Klausel

Eine etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vor-
stehenden Bestimmungen berihrt nicht die Wirksamkeit der
Ubrigen Bestimmungen.
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3. Rechtswahl
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.

4. Gerichtsstand
Flr Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt:
a) Gegenuber Verbrauchern gelten die gesetzlichen Ge-
richtsstande
b) Gegeniber Kaufleuten, juristischen Personen des
offentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtlichen Sonder-
vermogen ist ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz des Hostels
SLEPS in Augsburg
c) Das Hostel SLEPS ist berechtigt, Klagen auch am allge-
meinen Gerichtsstand des Gastes zu erheben.



BELEGUNGSBEDINGUNGEN DES DEUTSCHEN JUGENDHERBERGSWERK LANDESVERBAND BAYERN E.V. FUR EINZELGASTE / FAMILIEN

Sehr geehrter Gast der Jugendherbergen in BAYERN

der Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband BAYERN e.V. — nachstehend ,,DJH-LvB* abgekiirzt ist Eigentlimer bzw. Betreiber von Jugendherbergen in BAYERN. Die Mitarbeiter des
DJH-LvB und der einzelnen Jugendherberge — nachstehend ,,JH* abgekiirzt - setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung ein, um lhren Aufenthalt in der jeweiligen JH so angenehm wie méglich zu
gestalten. Dazu tragen auch klare Vereinbarungen tiber Ihre Rechte und Pflichten als Vertragspartner des DJH-LvB und als Gast bei, die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden Belegungsbedingun-
gen treffen wollen. Diese Bedingungen werden, soweit rechtswirksam vereinbart, Inhalt des Gastaufnahmevertrages, den Sie — nachfolgend ,,der Gast*“ genannt - im Buchungsfall mit dem DJH-
LvB abschlief}en. Diese Belegungsbedingungen ergénzen die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Lesen Sie bitte daher diese Belegungsbedingungen vor lhrer Buchung sorgféltig durch.
Diese Belegungsbedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch fiir Gastaufnahmevertrage in Jugendherbergen, deren Rechtstréger nicht der DJH-LvB ist, sondern die
Anschlusspartner des DJH-LvB. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellung am Ende dieser Belegungsbedingungen. Im Falle der Buchung
bei solchen Anschlusspartnern steht die Bezeichnung ,,DJH-LvB* dann fiir den jeweiligen Rechtstrager als lhrem Vertragspartner des jeweiligen Gastaufnahmevertrages.

1. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertra-
ges

1.1. Voraussetzung fiiir die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme
der vertraglichen Leistungen ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk
oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation (IYHF). Die Mit-
gliedschaft ist vom Gast bei Aufnahme in die JH bei der Anreise nachzuweisen. Dem
DJH-LvB steht bis zum Erwerb bzw. zum Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu, den
Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen vertraglichen Leistungen zu ver-
weigern. Erfolgt ein Erwerb bzw. Nachweis der Mitgliedschaft trotz Mahnung mit ange-
messener Fristsetzung, spatestens bis zum Check-in in der JH nicht, so kann der DJH-
LvB den Gastaufnahmevertrag kiindigen und den Gast mit Riicktrittskosten entspre-
chend Ziff. 7.3 bis 7.6 dieser Belegungsbedingungen belasten.

1.2. Beziiglich der Voraussetzungen der Mitgliedschaft wird auf die Informationen
verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter
https://www.jugendherberge.de/bayem/service/mitglied-werden/ abgerufen werden kénnen
und dem Gast auf Anforderung per E-Mail oder per Fax Ubermittelt werden.

1.3. Es obliegt demnach dem Gast, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft
die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entsprechenden
Nachweis der Mitgliedschaft vorzulegen.

2. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in
Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestitigung; unverbindliche
Reservierungen; Gaste mit Mobilitdtseinschréankungen; Buchungsablauf

2.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbststandige Einrichtungen des
DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff ,JH" aufgefiihrt ist,
betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom Gast gebuchte bzw. besuchte JH, in rechtli-
cher Hinsicht, auch soweit dies im Einzelfall nicht ausdriicklich aufgefiihrt ist, den DJH-LvB als
Vertragspartner des Gastes.

2.2. Fir alle Buchungsarten gilt:

a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschrei-
bung der JH im Intemet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergénzenden Informationen
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen.

b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezliglich Vertragsabschluss, Kiindigung, Ricktritt und
in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschiftliche Vertreter des DJH-LvB tatig.

c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollméchtigt, VVerein-
barungen zu treffen, Auskiinfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten
Inhalt des Vertrages abandem, Uber die vertraglich zugesagten Leistungen des DJH-LvB hin-
ausgehen oder im Widerspruch zur Unterkunfts- bzw. Leistungsbeschreibung stehen.

d) Angaben in Katalogen und dhnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder des-
sen Hauptverband herausgegeben werden, sind fiir den DJH-LvB und dessen Leistungspflicht
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdriickliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der
Leistungspflicht des DJH-LvB gemacht wurden.

e) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestatigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrtickliche Erklarung, Anzahlung oder Restzah-
lung oder die Inanspruchnahme der Unterkuntft erklart.

f) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Ruckritt berechtigen,
sind nur bei entsprechender ausdriicklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB mdglich. Ist eine
unverbindliche Reservierung nicht ausdriicklich vereinbart worden, so fiihrt die Buchung nach
Ziffer 2.5 und 2.6 dieser Bedingungen grundséatzlich zu einem fiir den DJH-LvB und den Gast
rechtsverbindlichen Vertrag. Ist eine Option schriftlich vereinbart worden, so hat der Gast bis zum
vereinbarten Zeitpunkt dem DJH-LvB Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als verbindli-
che Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht oder nicht fristgemaR, verfallt die Op-
tion ohne weitere Benachrichtigungspflicht des DJH-LvB. Erfolgt die Mitteilung fristgerecht, so ist
der Vertrag unabhangig einer vom DJH-LvB noch erfolgenden Buchungsbestatigung mit Zu-
gang der Nachricht des Gastes beim DJH-LvB verbindlich abgeschlossen.

g) Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei sémtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetz-
lichen Vorschrift des 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB, auch wenn ein Beherbergungsver-
trag im Wege des Femabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht nach Vertragsab-
schluss besteht.

2.3. Fur Buchungen von Gasten mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Behinderungen
oder Mobilitdtseinschrankungen gilt:

a) Der DJH-LvB bemiiht sich bei entsprechenden Kapazitéten und bei deren konkreter Verflig-
barkeit in der jeweiligen JH, Gaste mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Behinderungen
oder Mobilitdtseinschrankungen in der JH aufzunehmen. Hierzu bittet der DJH-LvB jedoch drin-
gend darum, dass der Gast bei der Buchung genaue Angaben Uiber Art und Umfang bestehen-
der Behinderungen, gesundheitlicher Beeintrdchtigungen oder Mobilitatseinschrankungen
macht, damit gepriift werden kann, ob ein Aufenthalt in der gewtinschten JH mdglich ist und die
Buchung bestétigt werden kann.

b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Gastes besteht nicht. Sollte der
Gast, jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen, besteht im Falle der Bestatigung
und Durchfiihrung der Buchung keine Einstandspflicht des DJH-LvB fir Beeintréchtigungen, die
sich fiir den Gast aus dem DJH-LvB nicht bekannten oder nicht erkennbaren Umstanden erge-
ben.

c) Solite sich bei freiwilig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder
wesentliche Einrichtungen der JH furr den Gast unter Berticksichtigung seiner besonderen Be-
lange ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchungsbestatigung mit dem
Gast Kontakt aufnehmen, um zu kléren, welche Méglichkeiten fiir einen Aufenthalt des Gastes

bzw. eine Annahme der Buchung trotz der fiir den Gast zu erwartender Probleme und Beein-
tréachtigungen gegeben sind.

d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder erkennbaren Gegeben-
heiten oder Anforderungen des Gastes eine Aufnahme in die JH objektiv nicht mdglich ist, weil
die angefragte Unterkunft oder wesentliche Einrichtungen der JH fiir den Gast unter Berticksich-
tigung seiner besonderen Belange ungeeignet sind.

2.4. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu
Artund Zahl verfligbarer Unterkiinfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundséatz-
lich unverbindiiche Verfligbarkeitsauskiinfte und stellen kein verbindliches Vertragsangebot an
den Gast dar.

2.5. Fiir Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages
verbindlich an. An die Buchung ist der Gast 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag ge-
rechnet) gebunden, soweit — insbesondere bei telefonischen Buchungen — nichts anders ver-
einbart ist. Ein Anspruch auf die Annahme telefonischer Buchungen besteht nicht.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail Gbemittelten Bu-
chungsbestatigung (Annahmeerklarung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.

2.6. Miindliche Buchungen vor Ortin der JH flihren im Falle der Annahme der Buchung durch
die verbindliche miindliche Bestatigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des ver-
bindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingungen als Vertrags-
inhalt, soweit der Gast bei der Buchung die Moglichkeit hatte, von diesen Belegungsbedingungen
—z.B. als Aushang in der JH - in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. Die JH kann das Aus-
fillen eines schrifichen Buchungsformulars und/oder die Bestatigung der Zustimmung zu die-
sen Belegungsbedingungen (schriftiich oder durch Ankreuzen auf dem Meldeschein) veriangen.
2.7. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation tber ein Online-Buchungsverfahren
(Vertrag im elektronischen Geschéftsverkehr), insbesondere (iber das Intemet erfolgen, gilt fir
den Vertragsabschluss:

a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Intemetportal
erldutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Léschung oder zum Zuriick-
setzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmoglich-
keit zur Verfligung, deren Nutzung erldutert wird. Die zur Durchfiihrung der Onlinebuchung an-
gegebenen Vertragssprachen sind angegeben.

b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird
der Gast Uber diese Speicherung und die Mdglichkeit zum spéateren Abruf des Vertragstextes
unterrichtet.

c) Mit Betatigung des Buttons (der Schaltfidche) "zahlungspflichtig buchen* bietet der Gast
dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der Gast 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklarung gebunden.
Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung unverztiglich auf elektronischem Weg bestatigt.

d) Die Ubermittiung des Vertragsangebots durch Betétigung des Buttons "zahlungspfiichtig bu-
chen" begriindet keinen Anspruch des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastauf-
nahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der DJH-LvB ist vielmehr frei in
seiner Entscheidung, das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht.

e) Der Vertrag kommt durch die Buchungsbestétigung zu Stande, welche dem Gast sofort nach
Betatigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen” am Bildschirm dargestellt wird (Buchung in
Echtzeit). Dem Kunden wird die Mdglichkeit zur sofortigen Speicherung und zum Ausdruck der
Buchungsbestatigung angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch
nicht davon abhingig, dass der Gast diese Mdglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck
tatsachlich nutzt. Im Regelfall wird der DJH-LvB dem Gast zusatzlich eine Ausfertigung der Bu-
chungsbestatigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax Gibermitteln. Der Zugang einer sol-
chen zusétzlich Gbemittelten Buchungsbestatigung ist jedoch gleichfalls nicht Voraussetzung
furr die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages.

3. Leistungen und Leistungsédnderungen

3.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschlieRlich aus dem Inhalt der
Buchungsbestétigung in Verbindung mit dem giltigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH
sowie aus etwa erganzend mit dem Gast ausdrtiicklich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast
wird empfohlen, ergénzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen.

3.2. Ohne besondere ausdriickliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des Gastes auf die Zu-
weisung eines bestimmten Zimmers, auf eine bestimmte Lage des Zimmers sowie auf die Plat-
zierung eines Zimmers neben oder in der Nahe des Zimmers von mitreisenden Gasten. Fir die
Zuweisung und Platzierung von Betten gilt die vorstehende Regelung entsprechend.

3.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte GréRe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen
der dem Gast zugewiesenen Unterkunft besteht nicht, sofem diesbeziiglich keine ausdriickliche
Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende GroRe und Ausstattung nicht aus
der Buchungsgrundlage, der vereinbarten Zimmer- oder der Preiskategorie ergibt.

3.4. Zu erganzenden Leistungen (iber die Uberlassung der Unterkuntt hinaus ist der DJH-LvB
bzw. die drtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundiage ergibt
oder diesbezUglich keine ausdriickliche Vereinbarung getroffen wurde. Dies gilt insbesondere fiir
die Uberlassung und den Zugang zu Freizeiteinrichtungen, fiir Verpflegungsleistungen, fiir Trans-
portleistungen sowie fiir Betreuungs- und Hilfsleistungen.

3.5. Bezuglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, fur die in der
Buchungsgrundlage, insbesondere in der Intemetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH aus-
driicklich auf saisonale Einschrankungen hingewiesen wurde, besteht die Leistungspflicht nur
nach MaBgabe dieser saisonalen Beschrankungen.

3.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeintrachtigungen oder Mobilitats-
einschrankungen als Gast aufgenommen werden, besteht ohne ausdriickliche diesbeziigliche
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Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaffung und Aufrechterhal-
tung bestimmter Beschaffenheiten, Funktionalititen, Einrichtungen oder Gegebenheiten, die fiir
den Gast erforderlich oder von diesem gew(inscht sind. Besondere Betreuungsleistungen fiir
solche Gaste sind vertraglich nur geschuldet, wenn diese ausdriicklich vereinbart sind oder in der
Buchungsgrundlage ausdriicklich als allgemeine Leistungen des Hauses angeboten werden.
Anwendbare zwingende gesetzliche Bestimmungen Uber die Verpflichtung bei der Aufnahme
solcher Personen bleiben hiervon unbertihrt.

3.7. Beziglich der vertraglichen Verpflichtungen gegentiber Minderjahrigen wird auf Ziff. 5 dieser
Bedingungen verwiesen.

4. Preise und Preiserhhungen

4.1. Es gelten die zwischen dem Gast und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.
4.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise fiir den vom Gast gebuchten
Zeitraum noch nicht fest, so gelten nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315
BGB die Preise, welche der DJH-LvB nachtraglich fiir den entsprechenden Buchungszeitraum
und die gebuchte Leistung festlegt. Weichen solche Preise zu Ungunsten des Gastes um mehr
als 5% von den zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Preisen fiir den gleichen Belegungszeit-
zeitraum und den gleichen Leistungsumfang ab, so ist der Gast berechtigt, kostenfrei vom Gast-
aufnahmevertrag zuriickzutreten. Der DJH-LvB wird den Gast unverzlglich Uber die Festset-
zung der entsprechenden Preise unterrichten; der Gast hat ein eventuelles Recht auf Ruicktritt
unverzlglich nach Zugang der Mitteilung Uber die festgesetzten Preise dem DJH-LvB gegen-
(Uiber geltend zu machen.
4.3. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsab-
schluss berechtigt, eine Preiserhdhung nach MaRgabe folgender Bestimmungen zu verlangen:
a) Eine Preiserhchung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt wer-
den.
= bei einer Erhéhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)
m bei einer Erhthung von Personalkosten
m sowie bei der Einfiihrung oder Erhéhung von Steuem und Abgaben, soweit sich diese Erho-
hung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt.
4.4. Eine Erhdhung ist nur zuldssig, sofem zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich ver-
einbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erh6hung fiihrenden Um-
stdnde vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertragsabschluss fir den
DJH-LVB nicht vorhersehbar waren. Der DJH-LvB hat den Gast unverziiglich nach Bekannt-
werden des Erhdhungsgrundes zu unterrichten, die Erhéhung geltend zu machen und den Er-
héhungsgrund nachzuweisen.
4.5. Im Falle einer zulassigen Erhdhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises Ubersteigt,
kann der Gast ohne Zahlungsverpflichtung gegeniiber dem DJH-LvB vom Vertrag zuriicktreten.
Die Riicktrittserklarung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJH-LvB gegeniiber unver-
zlglich nach Zugang des Erhdhungsverlangens zu erklaren. Die Schriftform wird empfohlen.

5. Minderjahrige

5.1. Fir allein reisende Minderjahrige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein Anspruch
auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljahri-
gen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklarungen von Sorgeberech-
tigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast aufgenommen werden, egal in welcher Form,
emoglichen keine Aufnahme des Minderjahrigen.

Fur allein reisende Minderjahrige ab 14 Jahren besteht ein beschrénkter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufge-
nommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljahrigen
Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein giiltiger Personalausweis
oder Reisepass des Minderjahrigen sowie die Eltemerkldrung ordnungsgemal ausgefullt und
unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjahrigen vorgelegt wird. Die Eltem-
erklarung muss dabei zwingend und ausschlieRlich in der Form abgefasst sein, wie sie unter
folgender Intemetadresse verdffentlicht ist: https:/mww.jugendherberge.de/eltemerklaerung/.
Sonstige Zustimmungserklarungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzep-
tiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind.

5.2. Die Unterbringung von allein reisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr erfolgt ausschlielich nach Geschlechtem getrennt. Eine gemischte Unterbringung
kann mit schrifticher Zustimmungserklarung des Personensorgeberechtigten erfolgen, die der
Leitung der JH bei der Ankuntt im schriftichen Original (kein Telefax, keine E-Mail, keine SMS)
vorgelegt werden muss. Die vorstehende Regelung gilt nicht fiir die Aufnahme von Kindem nach
Ziff. 5.1., welche nur zusammen mit der sorgeberechtigten Person untergebracht werden.

5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjahrigen ist von der Leistungspflicht des DJH-
LvB bzw. der JH ohne ausdriickliche diesbeziigliche Vereinbarung nicht die Ubemahme einer
Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesondere unter Beachtung allgemeiner
oder konkreter Hinweise zu drtlichen Verhéltnissen und Gefahrenquellen (auch in der Hausord-
nung) ausschlieflich den Eltemn, bzw. den gesetzlichen Vertretem oder mitreisenden erwachse-
nen Begleitpersonen.

ditkarte erfolgt, wird diese von der jeweiligen JH unmittelbar bei Abschluss des Bu-
chungsvorgangs in Hohe des falligen Anzahlungsbetrags belastet.

6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen méchte, hat der Kunde als Voraus-
setzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer fir DJH-LvB verbind-
lichen Buchungsbestitigung eine vollstandige Vorauszahlung des Gesamtaufenthaltspreises
zu leisten. Dies erfolgt entweder durch Kreditkartenzahlung im Wege der Kreditkartenbelastung
bei Buchungsabschluss oder durch unmittelbare Banklberweisung des Kunden. Die Buchungs-
bestétigung von DJH-LvB erfolgt sodann unmittelbar mit Belastung der Kreditkarte bzw. nach
Vorlage eines entsprechenden Uberweisungsauftrags der Bank des Kunden. Soweit eine Be-
lastung der Kreditkarte des Kunden nicht méglich sein solite bzw. der Uberweisungsauftrag vom
Kunden nicht vorgelegt werden kann, wird der Buchungsprozess nicht abgeschlossen.

6.5. Firr Gaste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde,
dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestétigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor
Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung volisténdig durch Uberweisung auf das angege-
bene Konto bis 4 Wochen vor Belegungsbeginn zu bezahlen ist. Bei Buchungen die kiirzer als 6
Wochen vor Belegungsbeginn erfolgen ist der Gesamtpreis ohne vorherige Anzahlung vollstan-
dig bei der Anreise und vor Bezug der Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen
Leistungen vor Ort an die jeweilige JH zu bezahlen.

6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsétzlich gebtihren- und
spesenfrei flr den angegebenen Zahlungsempféanger zu leisten. Zahlungen in Fremdwahrungen
und mit Verrechnungsscheck sind nicht mdglich. Zahlungen mit Kreditkarte sind in vielen JHs
moglich. Ein Rechtsanspruch auf Bezahlung mit Kreditkarten besteht jedoch nicht.

6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die ortliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und
in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurlickbehaltungsrecht- oder Auf-
rechnungsrecht des Gastes, so gilt:

a) Ohne vollstandige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung
besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der
vertraglichen Leistungen

b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mah-
nung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollstandig und der Kunde hat dies zu ver-
treten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurlickzutreten und diesen mit
Ruicktrittskosten gemaR Ziff. 7 dieser Bedingungen zu belasten. Bei Buchung der nicht stomier-
baren Rate nach Mal3gabe der Ziffer 6.4, gilt das gleiche, wenn der vom Kunden demgeman im
Voraus zu bezahlende Gesamtaufenthaltspreis nicht auf dem Konto der JH gutgeschrieben wer-
den sollte und der Kunde dies zu vertreten hat oder auf Veranlassung des Kunden nach Gut-
schrift auf dem Bankkonto der JH widerrufen, zurlickgebucht oder der JH auf sonstige Weise
wieder entzogen werden sollte.

6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Anderungen hinsichtlich des An- und
Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungs-
art, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vertraglicher Leistungen
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Gastes dennoch eine Umbuchung vorge-
nommen, kann der DJH-LvB bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt
von € 20,- pro Umbuchung erheben. Umbuchungswiinsche des Gastes, die spater als 6 Wo-
chen vor Belegungsbeginn erfolgen, kénnen, sofemn ihre Durchfiihrung Gberhaupt mdglich ist,
nur nach Riicktritt vom Gastaufnahmevertrag gemaf Ziffer 7. und gleichzeitiger Neubuchung
durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiinschen, die nur geringfligige Kosten ver-
ursachen.

7. Riicktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts

6. Zahlung und Umbuchungen

6.1. Die ortlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemaf? iber diese er-
folgt, Inkassobevollmachtigte des DJH-LvB mit der MalRgabe, dass samtliche nachfolgend fest-
gelegten Rechte und Pflichten auch fiir die 6rtliche JH als Inkassobevollméachtigte und Vertreter
des DJH-LvB gelten.

6.2. Die Falligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem Gast getroffenen
und gegebenenfalls in der Buchungsbestétigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Ver-
einbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschlieRlich der Entgelte
fiir Nebenkosten und Zusatzleistungen bei der Ankunft in der JH und vor dem Bezug der
Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen zahlungsfallig und an
die jeweilige JH vor Ort zu bezahlen.

6.3. Der DJH-LVB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlan-
gen. Sie betragt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamt-
preises fir die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die
Zahlung nicht per Kreditkarte erfolgt, an die in der Buchungsbestatigung angegebene
Stelle und das dort angegebene Konto innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der
Buchungsbestatigung, bei Buchungen kiirzer als 4 Wochen vor Belegungsbeginn
sofort, zu bezahlen, wobei es fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung auf den Zeitpunkt
der Gutschrift auf dem angegebenen Konto ankommt. Soweit die Zahlung per Kre-

7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmevertragen kein allgemeines
gesetzliches Riicktritts- oder Kiindigungsrecht besteht. Der DJH-LvB rdumt dem Gast je-
doch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren Rate vorge-
nommen hat, ein vertragliches kostenfreies Riicktrittsrecht nach Mal3gabe der Regelungen
in Ziffer 7.2 b) ein. Fur Buchungen im Rahmen der nicht stornierbaren Rate gelten die Bestim-
mungen der nachstehenden Ziffer 7.2 a) und es erfolgt keine Erstattung der kundenseitig entrich-
teten Anzahlung.

7.2. Der Rucktritt ist fir den Kunden grundsatzlich, unabhéngig von der gebuchten
Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn mdglich, Die Berechnung der Stornogebuh-
ren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar
wie folgt. Dem Gast wird zur Vermeidung von Missverstandnissen empfohlen, den Riicktritt
schriftlich zu erkléren. Die Rucktrittserklarung ist grundsatzlich an die JH zu richten:

a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger
gesetzlicher Riicktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten ver-
einbarten Aufenthaltspreis einschlief3lich des Verpflegungsanteils und der Entgelte fir Zusatzleis-
tungen in voller Hohe erhalten. Eine Rickerstattung des kundenseitig angezahlten Gesamtprei-
ses erfolgt nicht. Die Regelungen in den nachstehenden Ziffem 7.3 bis 7.6 finden hier keine An-
wendung.

b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten auBer der nichtstornierbaren
Rate gilt: Das Rucktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rucktrittsrechte, bis
7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgelbt werden, wobei
fur die Rechtzeitigkeit der Zugang bei der jeweiligen JH maRgeblich ist. Bei einem
Ricktritt spater als 7 Tage vor Belegungsbeginn bleibt der Anspruch des DJH-LvB
auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschlielich des Verpflegungs-
anteils und der Entgelte fir Zusatzleistungen, mit den Einschrankungen nach Maf3-
gabe der Regelungen in den Ziffern 7.3 bis 7.6 nachstehend bestehen.

7.3. Der DJH-LVB hat sich in den Fallen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewdhnlichen Ge-
schéftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Beriicksichtigung
des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimmer; Gruppenzimmer)
um eine anderweitige Belegung der Unterkunft zu bemUhen.

7.4. Soweit dem DJH-LvB fiir den vom Gast in den Fallen der Ziffer 7.2 b) gebuchten Zeitraum
eine anderweitige Belegung mdglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die
Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine solche nicht méglich ist, er-
sparte Aufwendungen anrechnen lassen.

7.5. Soweit der Gastin den Fallen der Ziffer 7.2 b) gebucht hat und das kostenlose Riicktrittsrecht
nicht oder nicht fristgerecht austibt, hat er im Falle des Riicktritts oder der Nichtanreise nach den
von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsétzen und nach MaRgabe der Grundsétze des §
537 BGB fiir die Bemessung ersparter Aufwendungen, an den DJH-LvB die folgenden Betrage
zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschlieflich
aller Nebenkosten), jedoch ohne Berlicksichtigung etwaiger 6ffentlicher Abgaben wie z.B. Kur-
taxe:

» Bei Ubernachtung

n Bei Ubernachtung mit Friihstiick

90%
80%


https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung

» Bei Ubernachtung mit Friihstiick, Mittag- oder Abendessen 70%

» Bei Ubernachtung mit Friihstiick, Mittag- und Abendessen 60%

7.6. Dem Gast bleibt es in den Fallen der Ziffer 7.2 b) ausdriicklich vorbehalten, dem DJH-LvB
nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich héher sind, als die vorstehend
berticksichtigten Abziige, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen
oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat oder dass der DJH-LvB hohere Einnahmen durch
eine anderweitige Belegung erzielt hat, als von ihm angerechnet. Im Falle eines solchen Nach-
weises ist der Gast nur verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.

7.7.Dem Gast wird der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung dringend
empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate moglicherweise keine An-
wendung finden konnte.

7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur fir den Rickritt bzw. die Nichtanreise ei-
nes einzelnen Gastes. Sie gelten fir Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine ver-
bindliche Buchung fiir eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist auch im Falle der Reduzie-
rung der Gasteanzahl unabhangig davon, ob diese durch blof3e Mitteilung, ausdriickliche Kiin-
digung oder Ricktrittserklarung oder durch Nichtanreise erfolgt.

7.9. Die vorstehenden Regelungen gelten auch fiir einen Abbruch des Aufenthalts durch den
Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches auf3erordentliches Kiin-
digungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus anderen Griinden den Ab-
bruch des Aufenthalts zu vertreten hat oder dieser ursachlich durch Umstande begriindet wird,
die ausschlieflich in der Risikosphare des DJH-LvB liegen.

8. An-und Abreise

8.1. Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich
vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso be-
steht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtungen der JH am Abreisetag
bis zu einer bestimmten Uhrzeit.

8.2. Soweit im Einzelfall demnach keine ausdriickliche anderweitige Vereinbarung getroffen
wurde, ergeben sich die Zeiten fir den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der spéteste
Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angaben zur jeweiligen JH,
die dem Kunden spétestens in der Buchungsbestatigung mitgeteilt werden.

8.3. Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.
8.4. Fir spatere Anreisen gilt:

a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spatestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten
Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspétet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei
mehrtagigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will.

b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderwei-
tig zu belegen. Fiir die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.
c) Teilt der Gast eine spatere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergutung, abzlglich ersparter
Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch fiir die nicht in Anspruch genommene Bele-
gungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder gesetzlich firr die Griinde
der verspateten Ankunft und Belegung einzustehen.

8.5. Die Freimachung der Unterkuntt hat vollstandig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeit-
punkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgeméaRer Rdumung der Unterkunft kann der DJH-
LvB eine entsprechende Mehrvergltung verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Schadens bleibt dem DJH-LvB vorbehalten.

9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausiibung des Hausrechts; Mitnahme von
Tieren; generelles Rauchverbot; Kiindigung durch den DJH-LvB

9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder
ausgehéandigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise
moglich war. Eltem oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsichtspersonen Minderjahriger
haben diese zur Einhaltung der Hausordnung anzuhalten und im Rahmen gesetzlicher und ver-
traglicher Bestimmungen zu ihrer Aufsichtspflicht hierfiir einzustehen.

9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschrankungen fir die Nachtruhe, die im
Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich tber individuelle Regelung
zur Nachtruhe und die fiir die Nachtruhe geltenden Bestimmungen vor Ort zu informieren. Aus-
nahmen von den Regelungen zur Nachtruhe bedirfen einer ausdrticklichen Vereinbarung mit
der Herbergsleitung.

9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgeman, so-
weit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln.
9.4.1n allen JH des DJH-LvB besteht in den Hausern selbst und der kompletten Anlage
einschlieflich AuBengeldnde, ausgenommen ausdriicklich ausgewiesene Raucherbe-
reiche, striktes Rauchverbot.

9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer
Getranke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist
ausschlief’lich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getrénke gestattet.

9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu tberpriifen
und feststellbare Mangel oder Schaden der Herbergsleitung unverziiglich mitzuteilen. Diese Ob-
liegenheit besteht ausdriicklich auch fiir Méngel oder Schéaden, die vom Gast nicht als Stérung
oder Beeintrachtigung angesehen werden, wenn fiir den Gast objektiv erkennbar ist, dass tiber
Zeitpunkt und Verantwortlichkeit fir solche Schaden und deren Zuordnung an ihn oder vorange-
gangene Gaste Unklarheiten entstehen kénnen.

9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Méngel und Stérungen unverziiglich der Herbergs-
leitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Méngeln oder
Stérungen oder wenn AbhilfemalRnahmen der Herbergsleitung den Mangel oder die Stérung
nicht abgestellt haben, ist der Gast zu einer nochmaligen Méngelanzeige verpflichtet. Unter-
bleibt die Mangelanzeige schuldhaft, kdnnen Anspriiche des Gastes ganz oder teilweise entfal-
len.

9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mangeln oder Stérungen kiindigen. Er hat
zuvor dem DJH-LvB durch Erklérung gegentber der Herbergsleitung eine angemessene Frist
zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmdglich ist, vom DJH-LvB oder der Her-
bergsleitung verweigert wird oder die sofortige Kiindigung durch ein besonderes, dem DJH-LvB
bzw. der Herbergsleitung erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus
solchen Griinden dem Gast die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.

9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsatzlich nicht gestattet.

9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person bt fiir den
DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollméchtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kiindigun-
gen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgeschéfticher Vertreter
des DJH-LvB jedwede sonstigen rechtlichen Erklarungen fiir diesen abzugeben und als dessen

Stellvertreter und Empfangsboten entgegenzunehmen. In Person gilt dies fir die Hausleite-
rin/den Hausleiter und jede von ihrihm bevoliméchtigte Person.

10.  Riicktritt und Kiindigung durch den DJH-LvB

10.1. Der DJH-LVB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung
der JH

a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstofRt,

b) den Hausfrieden, andere Gaste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stort,

c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gasten oder der Herbergsleitung ge-
fahrdet

d) bei vorsatzlicher oder fahriassiger Beschadigung oder unsachgeméalRem Gebrauch des In-
ventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschlielich des AuRengeléndes und
dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen

e) bei Verstol3 gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot,

f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Mal} vertragswidrig verhalt, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

10.2. Eine Abmahnung vor der frisiosen Kiindigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverietzung
des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Géaste und der
Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straftaten) die sofortige Kiindi-
gung auch unter Berlicksichtigung der Interessen des Gastes gerechtfertigt ist.

10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kiindigen, wenn objektiv und konkret
eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kiindigung rechtfertigen
wirde.

10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zuriicktreten bzw. den Vertrag nach
Belegungsbeginn kiindigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff.
1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sonstigen vertragswesent-
lichen Umstanden falsche oder irrefiihrende Angaben gemacht wurden, wenn der DJH-LVB bei
Kenntnis der wahren Umstande aus sachlichen Griinden und im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen berechtigt gewesen wére, die Buchung abzulehnen.

10.5. Kiindigt der DJH-LvB oder tritt er zurlick, so behalt er den Anspruch auf den gesamten
Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt. Die Bestimmungen in Ziff. 7.4 bis 7.8 gelten entsprechend.

10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kiindigen, wenn die Durchfiihrung des Ver-
trages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu ver-
tretenden Griinden, insbesondere Elementarschaden, behdrdliche Auflagen oder Sperrungen,
Naturereignisse, Krankheiten, Epidemien oder aus sonstigen Griinden hoherer Gewalt vereitelt,
erheblich erschwert, gefahrdet oder beeintrachtigt wird. Der DJH-LVB ist verpfiichtet, den Gast
unverziglich nach Kenntniserlangung Uber die Umsténde, welche die Kiindigung begriinden, zu
informieren und die Kiindigung zu erklaren. Etwa vom Gast geleistete Zahlungen werden unver-
zliglich an diesen zurlickerstattet. Weitergehende Anspriiche des Gastes sind ausgeschlossen.

11.  Haftungsbeschrankung; Abstellen von PKW und Fahrradern

11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB fir Schaden,
die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erflillung die ordnungsgemaiie
Durchfiihrung des Gastaufnahmevertrags Uiberhaupt erst ermdéglicht oder deren Verletzung die
Emeichung des Vertragszwecks gefahrdet oder aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsatzlichen oder
grob fahriassigen Pfiichtverietzung des DJH-LVB oder eines der gesetzlichen Vertreter oder Er-
fullungsgehilfen des DJH-LvB beruht.

11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB firr eingebrachte Sachen gemaf
§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberiihrt.

11.3. Der DJH-LVB haftet nicht fiir Leistungsstdrungen im Zusammenhang mit Leistungen, die
wahrend des Aufenthalts fiir den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt fiir
Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, so-
weit diese in der Buchungsgrundlage bzw. der Buchungsbestétigung ausdriicklich als Fremd-
leistungen gekennzeichnet sind.

11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH,
auch gegen Entgelt, zur Verfligung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zu-
stande. Es besteht keine Uberwachungspfiicht der JH. Bei Abhandenkommen oder Beschédi-
gung auf dem Grundstiick der JH abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte
sowie von Fahrradem haftet die JH nicht, soweit die JH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre
Erflillungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zu vertreten haben.

12. Verjahrung

12.1. Vertragliche Anspriiche des Gastes gegentiber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahme-
vertrag aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit einschliefilich vertrag-
licher Anspriiche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahriassiger Pflichtverletzung oder einer vor-
satzlichen oder fahriassigen Pflichtverletzung von dessen gesetzlichen Vertretem oder Erfiil-
lungsgehilfen beruhen, verjéhren in drei Jahren. Dies gilt auch fir Anspriiche auf den Ersatz sons-
tiger Schaden, die auf einer grob fahriassigen Pfichtverlezung des DJH-LvB, oder auf einer vor-
satzlichen oder grob fahriassigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfiil-
lungsgehilfen beruhen.

12.2. Alle ubrigen vertraglichen Anspriiche verjahren in einem Jahr. Fallt der letzte Tag der Frist
auf einen Sonntag, einen am Erklarungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-
nen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der néchste Werktag

12.3. Die Verjahrung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schiuss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umsténden, die den An-
spruch begriinden und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrids-
sigkeit erlangen miisste.

12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen Uber geltend gemach-
te Anspriiche oder die den Anspruch begriindenden Umstéande, so ist die Verjahrung gehemmt
bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeich-
nete Verjahrungsfrist von einem Jahr tritt friihestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung
ein.

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem
Corona-Virus)




13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets
unter Einhaltung und nach Mal3gabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behordlichen
Vorgaben und Auflagen erbracht wird.

13.2. Der Gast erklart sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschran-
kungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typi-
schen Krankheitssymptomen die JH unverziiglich zu versténdigen.

13.3. Gesetzliche Gewahrleistungsanspriiche des Gasts bleiben unbertihrt.

14. Rechtswahl, Gerichtsstand

14.1. Auf das Vertragsverhaltnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschlieRlich
deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt firr das sonstige Rechtsverhéitnis.

14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen.

14.3. Fir Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maf3gebend. Fiir
Klagen gegen Gaste, die lhren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des DJH-LvB vereinbart.

14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europaischen Union oder andere intemationale Best-
immungen anwendbar sind.
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BELEGUNGSBEDINGUNGEN DES DEUTSCHEN JUGENDHERBERGSWERK LANDESVERBAND BAYERN EV. FUR GRUPPEN

Sehr geehrter Gast und Gruppenauftraggeber der Jugendherbergen in BAYERN,

der Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband BAYERN e.V. — nachstehend ,,DJHLVB“ abgekiirzt ist Eigentimer bzw. Betreber von Jugendherbergen in BAYERN. Die Mitarbeiter des
DJHLVB und der einzeinen Jugendherberge — nachstehend ,,JH“ abgekirz - setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung  ein, um |hren Aufenthalt in der jeweligen JH so angenehm  wie magich zu
gestalten. Dazu tragen auch klare Vereinbarungen Uber lhre Rechte und Pfichten als Vertragspartner des DJH-LVB und der lhrer Gruppenteinehmer bei, die wir mit Ihnen in Fom der nachfdgenden
Belegungsbedingungen treffen wollen. Diese Bedingungen werden, soweit rechtswiksam verenbart, Inhatt des Gastaufnahmevertrages, den Sie — nachfolgend ,,der Gruppenauftraggeber ge-
nannt und ,GA" abgekiirz - im Buchungsfall mit dem DJH-LvBabschielen. Diese Belegungsbedingungen ergdnzen de anwendbaren gesetzichen Vorschiften. Lesen Sie bitte daher diese Bele-
gungsbedingungen vor lhrer Buchung sorgfdtig durch. Diese Belegungsbedingungen geken, soweitrechtswiksam vereinbart, auch flir Gastaunahmevertrédge in Jugendherbergen, deren R echistréger
nicht derDJH-LvB ist, sondern die Anschlusspartner des DJH-LvB. Die Angaben zu diesen Anschlussparinem finden Sie nachfolgend in der Aufstellungam Ende dieser Belegungsbedingungen. Im

Falle der Buchung bei solchen Anschlusspartnern steht die Bezeichnung ,DJH-LvB“damn fiirden

1. Geltungsbereich dieser Belegungsbedingungen; Definitionen und Stellung der Be-

teiligten;

1.1. Diese Belegungsbedingungen geften, soweit wiksam vereinbart, fiir Unterkunftsbuchungen
geschlossener Gruppen. ,Gruppe” im Sinne dieser Belegungsbedingungen ist:

a) Eine Personenmehrhett, bei der der Vertrag Uber die Belegung von Unterkiinften baw. Betten
und/oder sonstigen Leistungen in einer JH mit einer Institution, einem Veren, einer Fima oder
einem sonstigen rechtsfahigen Tréger erfolgt. Dieser wird nachfogend als Gruppenauftragge -
ber bezeichnet und ,GA" abgekiirzt.

b) Eine nicht rechtsfahige Personenmehrhet, dee in satzingsméligen Bestmmungen des DJH-
LvB, insbesondere aur Gruppenmitgliedschaft, sowie in Ausschrebungen und Angeboten als
Gruppe bezeichnet ist. In desem Fall ist Gruppenaufiraggeber (GA") die fir de Gruppe han-
deinde Person.

c) Jede Personenmehrhet, unabhdngig von deren Personenzahl, Rechtsfahigkeit oder Status,
fir deren Buchung die Anwendung dieser Belegungsbedingungen ausdrickich — verenbart
wurde. In desem Fal ist Gruppenauftraggeber (,GA) ebenfals die fir de Gruppe handeinde
Person.

1.2. Gruppenverantwortliche(r) — nachfolgend ,GV* abgekirz - sind der oder die vom Gruppen-
auftraggeber eingesette Person(en), welche im Auftag des GA die Vertragsverhandiungen
und/oder die Buchungsabwicklung mit dem DJH-LvB vomehmen undioder die Gruppe im Auf-
trag des GA as verantwortiche Letungsperson  begleiten.

1.3. Bei der Buchung von Gruppenreisen durch enen GA ist ausschiieRich dieser, nicht der ein-
zne TN, Vertragspatner und Zahiungspflichtiger gegenlber dem DJH-LVB.

1.4. Die Teilnehmer als Mitglieder der Gruppe, nachstehend , TN“ abgekiirzt, haben die
Stelung eines Beglinstigten nach den Gundsétzen eines Vertrages zugunsten Driter mit der
MalRgabe, dass die TN nicht berechtigt sind, die Erbringung der vertragichen Leistungen, insbe-
sondere die Unterkunftsleistungen an sich selbst ohne Zustimmung baw. Mitwikung des GA zu
fordem und/oder die vertragichen Vereinbarungen mit dem GA abauéndern.

2 Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertra-

ges

2.1. Voraussetzung fiir die Aufnahme in eine JH des DJH-LVB und die Inanspruchnahme
der vertraglichen Leistungen ist de Gruppenmitgliedschaft des GA im Deutschen Jugend-
herbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation
(IYHF). Die Gruppenmitgliedschaft ist vom GA vor Aufnahme der TN in die JH bei der An-
reise nachzuweisen. Dem DJH-LVB steht bis zum Erwerb bzw. zum Nachweis der Mit-
gliedschaft das Recht zu, den Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen
verfraglichen Leistungen zu verweigern. Erfolgt der Erwerb bzw. der Nachweis der Mit-
gliedschaft trotz Mahnung mit angemessener Fristsetzung, spétestens bis zum Check-in
in der JH, nicht, so kann der DJHLVB den Gastaufnahmevertrag kiindigen und den GA
mit Riickirittskosten entsprechend Ziff. 8.6 bis 8.11 dieser Belegungsbedingungen belas-
ten.

22 Der Gastaufnahmevertrag wird nach Mallgabe der Bestimmungen in Ziff. 3 (Vertragsab-
schiuss) aufiosend bedingt duch den Nachweis baw. den Ewerb dieser Gruppenmitglied-
schaft abgeschiossen. Dies bedeutet, dass ohne enen sochen Nachweis kein vertraglicher
Anspruch auf Unterbringung der TN des GA in der gebuchten JH und auf Inanspruch-
nahme sonstiger vertragicher Leistungen besteht.

2.3. Beziglich der Voraussetzungen der Gruppenmitgliedschaft wird auf die Informa-
tionen verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter
https://www.jugendherberge.de/bayem/service/mitdlied-werden/  abgerufen werden kénnen
und dem GA auf Anforderung per E-Mail oder per Fax tUbermittelt werden.

24, Es oblegt demnach dem GA, rechtzeitig vor der Anreise baw. der Buchung der Unterkunft
de Voraussetzungen einer Gruppenmitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entspre-
chenden Nachweis der Gruppenmitgliedschaft mit sich zu fiihren.

3. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermitfier; Angaben in
Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestitigung; unverbindliche

Reservierungen; Gaste mit Mobilititseinschrankungen; Buchungsablauf

3.1. Die JH des Landesvebandes BAYERN sind rechtich unsebststdndige Einichtungen des
DJH-LvB. Soweit in den nachfoigenden Bestimmungen demnach der Begiff ,JH" aufgefiihrt ist,
betrifit dies im technischen Sinne die jewelige, vom GA gebuchte baw. besuchte JH, in rechti-
cher Hinsicht, auch soweit dies im Einzfal nicht ausdriickich aufgefihrt ist, den DJHLVB as
Vertragspartner des Gastes.

3.2 Fir alle Buchungsarten git:

a) Grundlage des Angebots des DJHLVB und der Buchung des Gastes sind de Beschrei
bung der JH im Intemet bzw. in den Printmedien des DJH und die emgénzenden Infomationen
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem GA bei der Buchung vorliegen.

b) Die Herbergsleitungen der JH werden beziigich Vertragsabschluss, Kiindigung, Rucktritt und
in alen sonstigen Belangen als rechtsgeschafliche Vertreter des DJH-LvB tétig.

c) Reisevermitier und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollmachtigt, Verein-
barungen au treffen, Auskinfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten
Inhatt des Vertrages abéndem, Uber die vertragich zugesagten Leistungen des DJH-LVB hin-
ausgehen oder im Widerspruch  zur Unterkunfts- baw. Leistungsbeschreibung  stehen.

d) Angaben in Katalogen und &hnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJHLvB oder des-
sen Hauptverband  herausgegeben werden, sind fir den DJH-LVB und dessen Leistungspf lic ht
nicht verbindich, soweit sie nicht durch ausdriickiche Vereinbarung mit dem GA zum Inhalt der
Leistungspflicht des DJHLvB gemacht wurden.

3.3. Der GA kann sein Interesse an einer Buchung an die DJHLVB miindich, schriftich, telefo-
nisch, per EMai oder Uber das Intemet (bemiteln. Diese Interessenbekundung ist fir den GA
unverbindich und deent als Grundage fiir de Erstelung enes fir den GA und den DJHLvB
noch unverbindlichen Angebots des DJH-LvB.

3.4. Teilt der GA dem DJH-LvB seine Zustimmung zu diesem Angebot mit, so un-
terbreitet der DJH-LvB durch Ubermittlung eines entsprechenden Vertragsexemp-
lars sowie dieser Belegungsbedingungen ein verbindliches Angebot auf Abschluss

ieweiigen Rechtstrager als Ihrem Vertragspartner des jeweiligen Gastaufnahmevertrages.
eines Gastaufnahmevertrages. Grundlage dieses verbindlichen Vertragsangebots des
DJHLVB sind die Angaben im Angebot sebst sowie die Beschrebung der JH und die egén-
znden Infomationen in ergdnzenden  Angebotsgrundiagen  (Katalog, Prospekt, Intemetbe-
schrebung) soweit dese dem GA bei der Buchung vorfiegen.
3.5. Der Gastaufnahmevertrag mit dem GA kommt rechtsverbindlich daduch zu Stande, dass
der GA dieses Angebot durch Unterzeichnung des Vertrages, mit Stempel versehen und in der
fir de Riicksendung bezeichneten Fom ohne Anderung, Enweterung oder sonstige Einschrén-
kungen annimmt und diese Annahmeerkléarung der DJHLVB innethalb der im Angebot genann-
ten Frist zugeht.
36. Erfogt de Annahmeerklarung durch den GA mit Andeungen, Erweiterungen oder sonsti-
gen Einschrankungen  gegenliber dem vom DJHLVB Ubemiteten Vertragsangebot kommt
nach den gesetdichen Bestimmungen znéchst kein Vertrag zu Stande. In diesen Falen wird
der DJHLVB attemativ und nach seinem frelen Emessen wie folgt verfahren:
a) Er wid dem GA mitelen, dass die Anderungen, Emwelterungen oder sonstigen Einschrén-
kungen nicht akzeptiert werden kdnnen und demnach der Vertrag nicht zu Stande gekommen
ist.
b)Snd de Andeungen, Eweiterungen  oder sonstgen Emgdnmuingen  fir  den
DJHLVB akzeptabel wid er ene ausdriickiche Bestéitigung der Annehme ertelen. Dann
kommt durch den Zugang der entsprechenden Bestétigung beim GA der Vertrag mit diesen An-
derungen, Erweiterungen oder sonstigen Ergdnzungen zu Stande.
c) Der DJHLVB wid en neues Vertragsexemplar ausfetigen und dem GA Ubersenden. Dann
kommt der Vertrag entsprechend den Regelungen in Ziff. 34 2u Stande, wenn der GA nach
MaRgabe dieser Bestimmung den Verrag fristgema und rechtsverbindich unterzeichnet zu-
rlicksendet.
d) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestétigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot des DJHLVB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der GA die Amnehme durch ausdrlickiche Erkidrung, Anzhiung oder Restzah-
lung oder die Inanspruchnahme  der Unterkunft erkiart.
€) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zim kostenlosen Ricktitt berechtigen,
sind nur bei entsprechender ausdrickicher Vereinbarung mit dem DJHLVB magich. Ist eine
unverbindiche Reservieung nicht ausdrlickich vereinbart  worden, so fihit die Buchung nach
Ziffer 25 und 2.6 dieser Bedingungen gundsdtdich zu enem fir den DJHLVB und den GA
rechtsverbindichen Vertrag. Isteine Option schiftich vereinbart worden, so hat der GA bis um
verenbarten Zeitpunkt dem DJH-LvB Mittelung zu machen, fals die Reservieung as verbindii-
che Buchung behandelt werden sol. Geschieht dies nicht oder nicht fristgeman, verfallt die Op-
tion ohne weitere Benachrichtigungspflicht des DJH-LvB. Erfolgt die Mittelung fristgerecht, soist
der Vertrag unabhdngig einer vom DJHLVB noch efogenden Buchungsbestétigung mit Zu-
gang der Nachricht des Gastes bem DJH-LVB verbindich abgeschiossen.
f) Der GA wird darauf hingewiesen, dass bei sdmtichen Buchungsaten aufgund der gesetzi-
chen Vorschift des § 312b Abs. 3 Nr. 6 BGB kein Widerrufsrecht nach Vertragsabschluss
besteht Verenbarungen Uber variable Teinehmerzahlen baw. zu Meldefiisten fir den GA zur
abschieflenden verbindichen Mitteiung der Teinehmerzahl bleben hiervon  unbertihit.
3.7. Sowett der Gastaufnshmevertrag mitdem GA ganz oder telweise Unterkiinfte fir Gaste mit
gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Behinderungen oder Mobilititseinschrankungen
am Gegenstand  hat, git:
a) Der DJHLVvB bemiht sich bei entsprechenden Kapeztédten und bel deren konkreter Verflig-
barket in der jeweligen JH, Gaste mit gesundheitichen Beeintréchtigungen, Behindeungen
oder Mobiitédtseinschrankungen in der JH aufanehmen. Hierzu bittet der DJHLVB jedoch drin-
gend darum, dass der GA berets bei der Buchung genaue Angaben Uber die Personenzahl
jener TN, At und Umfang bestehender Behinderungen, gesundheiticher Beeintréchtigungen
oder Mobiitétseinschrankungen macht, damit geprift werden kann, ob ein Aufenthatt jener TN
in der gewiinschten JH und der angegebenen Zahl der TN mdgich istund die Buchung bestatigt
werden kann.
b) Eine Verpfichtung zu entsprechenden Angaben seitens des GA besteht nicht Solte der GA,
jedoch entsprechende  Angaben nicht machen wollen oder solte sich entsprechendes aus den
vom GA , besteht im Falle der Bestdtigung und Durchfiirung  der Buchung keine Einstandspf lic ht
des DJHLVB fir Beentréchtigungen, de sich fir den GA aus dem DJHLVB nicht bekannten
oder nicht erkennbaren Umsténden ergeben.
c) Solte sich bei frewilg gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder
wesentiche Einichtungen der JH fir de TN unter Berlicksichtigung ihrer besonderen Belange
ungeeignet  sind, werden der DJHLVB baw. die JH vor der Buchungsbestétigung mit dem GA
Kontakt aufnehmen, um zu kidren, welche Mdgichketen fir einen Aufenthalt des Gastes baw.
eine Annahme der Buchung trotz der fir den GA zu erwartender Probleme  und Beeintréchtigun-
gen gegeben sind.
d) Der DJHLVB bzw. de JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzichen
Bestimmungen ganz oder beziigich einer bestmmten Personenzahl jener TN nur dann ableh-
nen, wenn aufgund  der mitgeteiten oder fir hn erkennbaren besonderen  Gegebenheiten  bei
den TN eine Aufnahme in die JH objektiv nicht mégich ist, wel die angefragte Unterkunft oder
wesentiche Einrichtungen der JH fir den TN unter Beriicksichtigung seiner besonderen Belange
ungeeignet  sind.
3.8. Angebote, die der DJHLVB baw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (nsbesondere zu
At und Zahl verfigbarer Unterkinfte, Preisen und ZusatZeistungen) unterbreitet sind grundséatz-
ich unverbindiche  Verfigbarkeitsausklinfte und stelen kein verbindiches Vertragsangebot an
den GA dar.
3.9. Fir Buchungen, die telefonisch, schrftich, per EAMail oder per Telefax erfogen, git:
a) Mit der Buchung bietet der GA dem DJH-LVB den Abschiuss des Gastaufnahmevertrages
verbindlich an. An die Buchung istder GA 5Werkiage (der Samstag nicht als Werktag gerech-
net) gebunden, soweit — insbesondere bei telefonischen  Buchungen — nichts anders  vereinbart
ist. En Anspruch auf die Annahme  telefonischer  Buchungen besteht nicht.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftichen, per Fax oder EMai Ubemiteten Bu-
chungsbestdtigung (Annahmeerklérung) des DJHLVB baw. der JH zustande.
3.10. Miindliche Buchungen vor Ort in der JH fihren im Fale der Annahme der Buchung
durch die verbindiche miindiche Bestétigung setens der Mitarbeter der JH zum Abschiuss des
verbindichen  Gastaufnehmevertrages mit den voiegenden Belegungsbedingungen als Ver-
tragsinhalt, soweit der GA bei der Buchung die Mdgichkett hatte, von diesen Belegungsbedin-

gungen —zB. as Aushang in der JH - in amutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. Die JH kann



das Ausfillen eines schiftichen Buchungsformulars undioder die Bestétigung der Zustimmung
21 diesen Belegungsbedingungen (schiftich oder durch Ankreuzen auf dem Meldeschein) ver-

langen.

3.11. Bei Buchungen, die ohne individuelle  Kommunikation Uber ein Onine-Buchungsverfahren
(Vertrag im elektronischen  Geschéftsverkehr), insbesondere Uiber das Intemet erfoigen, git fir
den Vertragsabschluss:

a) Dem GA wid der Ablauf der Oninebuchung im entsprechenden Online- oder Intemetportal
efdutert. Dem GA steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Loschung oder zum Zuriickset-
zen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende  Korrekturmoglich kei t
ar Vefigung, deren Nutung efdutert wird. Die zur Durchfiihrung  der Onlinebuchung  angege-
benen Vertragssprachen sind angegeben.

b) Soweit der Vertragstext vom DJHLvB im Oninebuchungssystem gespeichert wid, wird
der GA Uber diese Speicherung und die Mogichkeit zum spéteren Abruf des Vertragstextes  un-
temichtet.

c) Mit Betétigung des Buttons (der Schaltfidche) ‘“zahlungspflichtig buchen” bietet der GA
dem DJHLVB den Abschiuss des Gastaufnahmevertrages verbindich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der GA 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erkirung gebunden.
Dem GA wid der Eingang seiner Buchung unverziglich auf elektronischem Weg bestétigt.

d) Die Ubermittiung des Vertragsangebots durch Betétigung des Buttons "zahiungs plichtig  bu-
chen" begriindet keinen Anspruch des GA auf das Zustandekommen eines Gastaufnah -
mevertrages.

4. Leistungen und Leistungsdnderungen; Tagungs- und Seminarleistungen

4.1. Die vom DJH-LVB geschuideten Leistungen emgeben sich ausschielfich aus dem Inhalt der
Buchungsbestatigung in Verbindung mit dem gitigen Prospekt, baw. der Beschrebung der JH
sowie aus etwa emgdnzend mit dem GA ausdriickich getroffenen  Vereinbarungen. Dem GA wird
empfohlen, emgdnzende Vereinbarungen schritich zu treffen.

4.2. Ohne besondere ausdriickiche Vereinbarung besteht kein Anspruch des GA auf de Zuwet
sung bestimmter Zimmer an seine TN, auf eine bestmmte Lage von Zmmem sowie auf die
Platzerung von Zimmem von TN neben oder in der Nahe der Zimmer anderer TN und/oder des
GV baw. des GA Fir de Zuweisung und Platzierung von Betten git die vorstehende Regelung
entsprechend.

a) Zmmeristen und Belegungspléne des GA oder des GV sind fir den DJHLVB baw. de JH
nur dann verbindich, wenn dies ausdriickich verenbart wurde und wenn solche Zimmerlisten
oder Belegungspléne innerhalb  einer vereinbarten  Frist volistandig  und nachvolziehbar  schiiftich
oder in der Textform (bermittelt wurden.

b) Der JH bebt es vobehaten, Belegungspléane und Zimmeristen einseitig und ohne Zustim-
mung des GA baw. des GV, auch unmittebar bei Ankunft der Teinehmer, zu &ndem, soweit sich
de Zahl oder de Zusammensetzung der Teinehmer (insbesondere auch nach After und Ge-
schiecht) gegeniber der urspringlich getroffenen  vertragichen  Vereinbarung  bzw. den ur-
springich  vereinbaten Zimmerfisten oder Belegungsplénen verdndert haben. Ansonsten ist die
JH beim Vordiegen zwingender sachicher Griinde, insbesondere bei Elementarschaden, nicht
aufschiebbaren Reparaturarbeiten oder sonstigen Grinden zu einer Anderung  von Belegungs -
pénen und Zimmerfisten berechtigt.

4.3. En Anspruch auf eine bestimmte GroBe und Ausstattung sowie bestimmte Einichtungen
der den TN zugewiesenen Unterkiinften  besteht nicht, sofem diesbeziiglich keine ausdrickliche
Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende  Grdfde und Ausstattung nicht aus
dem verbindichen Angebot der Buchungsgrundage, der verenbaten Zimmer- oder der Preis-
kategorie  ergibot.

44. Zu ergirzenden  Leistungen  (ber de Uberdassung  der Unterkunft hinaus st der DJH-LVB
bzw. die dtiche JH nicht verpfichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundlage emgibt
oder diesbeziigich keine ausdriickiche Vereinbarung getroffen wurde. Dies git insbesondere  fir
die Uberlassung und den Zugang zu Freizeteinrichtungen, fiir Verpflegungsleistungen, fiir Trans-
portieistungen  sowie fiir Betreuungs- und Hifsleistungen.

4.5. Bezigich Einichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, fiir die in der
Buchungsgrundlage, insbesondere in der Intemetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH aus-
driickich auf saisonale Einschrénkungen hingewiesen wurde, besteht die Leistungspficht nur
nach MaRgabe dieser saisonalen Beschrankungen.

4.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitichen Beeintréchtigungen oder Mobiitats-
enschrankungen als TN aufgenommen werden, besteht ohne ausdriickiche diesbeziigliche
Vereinbarung keine vertragiche Vemfichtung auf die Herstelung, Schaffung und Aufrechterh al -
tung bestimmter Beschaffenheiten, Funktionalititen, Einrichtungen oder Gegebenheiten, de fir
den jeweiigen TN eforderdich oder von diesem gewlinscht sind. Besondere Betreuungsleist un-
gen fir soiche TN sind vertragich nur geschuldet, wenn diese ausdriickich vereinbart ist oder in
der Buchungsgrundlage ausdriickich als algemeine Leistungen des Hauses angeboten wer-
den. Anwendbare zwingende gesetziche Bestimmungen Uber die Vempfichtung bei der Auf-
nahme solcher Personen bleiben hiervon  unbertinit.

4.7. Bezigich der vertragichen Verpfichtungen gegeniiber Minderidhrigen wid auf Ziff. 6 deser
Bedingungen  verwiesen.

4.8. Bel Tagungs- und Seminaraufenthaten besteht die vertragiche Leistung des DJHLVB un-
ter anderem in der Uberdassung der Seminardume  in der vereinbaten Anzahl, GroRRe, Dauer
der Uberassung  und Ausstattung einschiieRlich ausdriickich vereinbarter technischer oder sons-
tiger Ausriistungen. Ohne ausdriickiche vertragiche Vereinbarung st die Ubertassung  techni-
scher Einvichtungen (zB. Verstérkeranlage, Datenbeamer, Leinwand) ene bestimmte Bestuh-
lung, die Uberassung von Materidien (zB. Stifte, Papier,) und sonstige Leistungen nicht geschulk
det.

5. Preise und Preiserhhungen

5.1. Es geften die zwischen dem GA und dem DJH-LvBbaw. der JH vereinbaten Preise.

5.2 Stehen zm Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise fir den vom GA gebuchten Zeit-
raum noch nicht fest, so gelten nach MalRgabe der gesetdichen Bestimmungen des § 315 BGB
de Preise, welche der DJH-LvB nachtrégich fir den entsprechenden Buchungszeitraum und die
gebuchte Leistung festlegt. Weichen sdche Preise zu Ungunsten des GA um mehr as 5% von
den zum Zeitpunkt der Buchung getenden Preisen fiir den geichen  Belegungszeitraum und den
geichen Leistungsumfang ab, so ist der GA berechtigt, kostenfrei vom Gastaufnahmevertrag
auickatreten. Der DJH-LvBwid dem GA binnen 2 Wochen nach Festsetzung der entspre-
chenden Preise untemichten; der GA hat ein eventueles Recht auf Ricktritt unverziglich nach
Zugang der Mitelung Uber die festgesetten Preise dem DJH-LvB gegeniiber getend zu ma-
chen.

5.3. Frepldize werden, nach MalRgabe folgender Regelungen, ausschielllich Schulen ge-
wahit, soweit etwas anderes nicht ausdriickich vereinbart wurde:

a) Jede 11. Person frei bei Buchung von mindestens vier Ubemachtungen mit Volpension.
Férderschulen erhalten unabhéingig von der Klassenstirke einen Freiplatz  bei 4 Ubemachtun-
gen mit Volpension.

b) Die Frepiitze werden, soweit Voraussetzungen nach a) vorfiegen, aufidssend bedingt gewahrt.
Die entsprechende  Gutschrit wird erst im Rahmen der Schiusszzhlung ertelt und bei dieser be-
ricksichtigt. Anzahlungen sind demgema ohne Berlicksichtigung der Freipldtze zu leisten.

c) Verdndern sich die fir de Gewahrung von Frepldtzen nach a) festgelegten Voraussetzungen
ohne, dass dies von Seiten des DJH-LVB sebst zu vertreten ist, insbesondere also durch Redu-
Zerung der Teinehmerzahlen, Rcktitt oder Kiindigung settens des GA oder der Teinehmer so,
dass nach der tatséchichen Teinehmerzahl de Voraussetzungen nicht mehr voriegen  entfalt
der Anspruch auf Gewahrung  der Frepldtze.
54. Soweit im Enzefall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsab-
schiuss berechtigt, eine Preisethdhung nach Mallgebe folgender Bestimmungen zu verangen:
a) Eine Preiserhdhung  kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt werden
m bei ener Erhdhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)
m bei ener Erhdhung von Personakosten
m sowie bei der Einflbrung oder Erhdhung von Steuem und Abgaben, soweit sich diese Erho-
hung auf den vereinbarten Mietpreis  auswirkt.
5.5. Eine Erhdhung ist nur zuidssig, sofem zwischen Vertragsabschluss und dem vertragich ver-
enbarten Belegungsbeginn  mehr as 4 Monate llegen und die zur Erhdhung  flihrenden  Um-
stdnde vor Verragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertragsabschluss  fir den
DJH-LvB nicht vorhersehbar  waren. Der DJH-LvBhat den GA unverziglich nach Bekanntwer -
den des Erhdhungsgrundes zu untenichten, die Erhdhung geftend zu machen und den Erho-
hungsgrund  nachzuweisen.
5.6. Im Fale ener azidssigen Erhthung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises  Ubersteigt,
kann der GA ohne Zahlungsverpflichtung gegenlber dem DJH-LvBvom Vertrag zuricktrete n.
Die Riicktittserklarung  bedarf keiner bestmmten Form und ist dem DJH-LvB gegenliber unver-
Zigich nach Zugang des Emdhungsverlangens zu erkiéren. Die Schriitfom oder Textfom (E-
Mai) wird empfohien.

6. Minderjahrige

6.1. Fir alleinreisende Minderjahrige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein An-
spruch auf Aufnahme. Diese werden nur in Begetung einer zur Personensorge  berechtigten
volighigen Person in de JHdes DJHLVB aufgenommen. Zustmmungserkl@rungen von Sor-
geberechtigten, die nicht deichzeitig mit dem Kind als Gast aufgenommen werden, egal in welk
cher Fom, emdgichen keine Aufnahme des Minderjghrigen.

Fir alleinreisende Minderjahrige ab 14 Jahren besteht ein beschrénkter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJHLVB aufge-
nommen, auch wenn sie nicht in Begeitung einer zaur Personensorge  berechtigten  volidhrigen
Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein giitiger Personalaus wei s
oder Reisepass des Mindejahrigen sowie die Elternerklarung ordnungsgemal ausgefilt
und unterschrieben durch der/die Sorgeberechtigten des Minderjghrigen vorgelegt wird. Die EF
temerkldrung muss dabei zwingend und ausschielllich in der Fom abgefasst sein, wie sie unter
fogender  Intemetadresse  verdffenticht  ist:  https:/www.jugendherberge.de/etternerklaerung.
Sonstige  Zustmmungserklérungen  von Sorgeberechtigten in anderer Fom werden nicht akzep-
tiet, auch wenn sie rechtich wirksam abgefasst sind.

6.2 Die Unterbringung  von aleinreisenden  Jugendichen ab 14 Jahre bis aim volendeten 18.
Lebensighr erfolgt ausschieRich nach Geschlechtern getrennt. Eine gemischte Unterbringung
kann mit schifticher Zustimmungserklarung des Personensorgeberechtigten erfogen, die der
Letung der JH bei der Ankunft im schritichen Original (kein Telefax, keine E-Mai, keihe SMS)
vorgelegt werden muss. Die vorstehende Regelung  git nicht fir die Aufnahme von Kindem nech
Ziff. 6.1., welche nur zuisammen mit der sorgeberechtigten Person  untergebracht  werden.

6.3. Bei mitreisenden und aleinreisenden Mindefidhrigen ist von der Leistungspficht des DJH-
LvB bzw. der JH ohre ausdriickiche diesbeziigiche Vereinbarung nicht de Ubemahme einer
Aufsichtspficht umfasst. Die Aufsichtspficht obliegt dem vom GA eingesetzen GV.

6.4. Es obliegt dem GA ds vertragiche Hauptpfiicht, eine ausreichende Zahl qualifiderter GV als
Betreuer der TN einzusetzen. Der GA ist verpfichtet, dem DJHLVB bzw. der JH spétestens
2wei Wochen vor dem vertragich  vereinbaten  Belegungsbeginn  Name, Anschrift, Benuf, Fest-
netznummer und Mobifunknummer des/der GV mitatelen. Bei einem Wechsel in der Person
des/der GV sind die gednderten Daten unverziglich mitzutelen.

6.5. Wird de Gruppe des GA bei Aktivitéten in der JH in verschiedene Kklenere Gruppen aufge-
teit, verbleben ein Tel der Gruppe baw. einzine Teinehmer im Rahmen anderwettiger  Aktivita-
ten der Ubigen Gruppenmitglieder in der JH oder werden mindefdhrigen Teinehmem sebst-
stdndige Aktivitsten gestattet, sogit:

a) Es obiegt dem GA sicheraustellen, dass fir die jeweiigen Keingruppen die Beaufsichtigung
durch eine hierau beféhigte, volighrige Person sichergestellt ist.

b) Werden den mindeijghrigen Teinehmem  sebststandiger Aktivitdten gestattet, so hat der GA
entsprechende  schiiftiche  Zustimmungserklarungen des/der gesetzichen Vertreter bereits vor
der Ankunft in der JH und der Anreise einzuholen und der JH als Nachwels vorzulegen.

6.6. Dem/den GV obliegt volsténdg und umfassend die Aufsichtspficht Cber ale mindeghrigen
TN. Dies umfasst die Belehrung, Anleitung, Kontrole, Uberwachung und gegebenenfals die Ab-
mahnung und die Durchfibrung  konkreter Mal3nahmen der Aufsicht. Dem GV obliegt diesbe-
Zigich insbesondere die Infomation der minderjghrigen TN zu drtichen  Verhditnissen und Ge-
fahrenquellen, Uber die Bestimmungen der Hausomdnung der jeweligen JH sowie von Anord-
nungen und Verboten der Hauskitung und die Uberwachung  der Einhaltung  solcher Vorgaben.

6.7. Als GV durfen grundsétzlich nur volighrige Personen eingesetzt  werden.

6.8. Der DUHLVB baw. die Hausleitung baw. eine von dieser beauftragte Person der JH kdnnen
rechtsgeschéftiche Erkidrungen jedweder Att, insbesondere auch Abmahnungen, Verwarnun-
gen, Kiindigungen, Verhaltensanweisungen zur Einhaltung der Hausordnung oder sonstige Er-
kidrungen mit rechticher Wikung fir den DJH-LvB und den GA an den GV richten.

6.9, Eweist sich die Person, die Qualifikation oder das konkrete Verhatten baw. Unterassungen
des GV objektiv als mangehaft, insbesondere auch im Hinbick auf dadurch ausgeldste Storun-
gen des Hausfriedens, Veretzungen der Hausodnung, Sachbeschéadigungen, Straftaten oder
vergeichbare Sachverhalte, so ist der DJHLVB baw. die Hausleitung der JH oder eine von die-
ser beauftragte  Person berechtigt, vom GA eine sofortige Auswechslung des GV baw. den Ein-
satz weiterer GV zu verlangen.

7. Zahlung und Umbuchungen

7.1. Die drtichen JH sind, soweit die Zahiungsabwicklung vereinbarungsgemaR (ber diese er-
folgt, Inkassobevolméchtigte des DJH-LvBmitder Mal3gabe, dass sémtiche nachfogend fest-
gelegten Rechte und Pfichten auch firr die értiche JH als Inkassobevolmachtigte und Vertreter
des DJH-LvB geften.

7.2. Samtiche Zahlungspfichten treffen den GA als Auftraggeber unmittebar, ohne, dass es auf
die Zahung ankommt, die der GA von seinen TN firr de Teinahme am Aufenthalt baw. die In-
anspruchnahme  der vertragsgegenstandichen Leistungen zu fodem hat baw. erhék.

7.3. Die Féligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem GA getroffenen
und gegebenenfalls im verbindichen Angebot vermerkten Regelung. Ist eine besondere Verein-
barung nicht getroffen worden, so ist bis mindestens 4 Wochen vor Belegungsbeginn eine Zah-
lung in Hoéhe von 50% des Gesamtpreises (einschielllich aller Entgelte fur Nebenkosten und
Zusatdeistungen), der Restbetrag bei Ankunft der Gruppe, vor Beaug der Unterkiinfte baw. der
Betten und Inanspruchnahme der vertragichen Leistungen, zahlungsfalig und an de jeweiige
JH vor Ot 2u bezahlen. Im Einzeffal und bei ausdriickiicher vorheriger Vereinbarung ist die ge-
samte Zahiung auch bei GA mit Siiz im Inland vor Belegungsbeginn  zu leisten.



7.4. Fir GA mit Siz im Ausland git, dass gundsdtzich und, sowet keine anderweitige Verein-
barung ausdriickich getroffen wurde, der Gesamtpreis  (ginschieRlich aller Entgelte fir Neben-
kosten und Zusateistungen) 6 Wochen vor Belegungsbeginn an die jeweiige JH zu bezahlen
ist. Bei Belegungsvertragen, die kuriistiger als 6 Wochen vor Belegungsbeginn  zustande kom-
men, ist der Gesamtpreis (ginschiefRlich aller Entgette fir Nebenkosten und ZusatZeistungen)
sofot zahlungsfallig und unbedingt vor Anreise der Gruppe zu bezahlen.

7.5. Zahiungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind gundsétdich gebiihren- und
spesenfrei fir den angegebenen Zahlungsempfanger au leisten. Zahiungen in Fremdwahrungen
und mit Vemechnungsscheck sind nicht mégich. Zahiungen mit Kreditkarte sind in vielen JHs
mdgich. Ein Rechtsanspruch auf Bezahlung mit Kreditkarten besteht jedoch nicht.

7.6. Ist der DJH-LvBbzw.die ditiche JHzurErbringung  der vertragichen Leistungen bereit und
in der Lage und besteht kein gesetziches oder vertragiches Zuriickbehaltungsrecht- oder Auf-
rechnungsrecht des GA so git:

a) Ohne volstindge Bezahiung einer vereinbaten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung
besteht kein Anspruch des GA auf Beayg der Unterkunft und auf Inenspruchnahme  der ver-
traglichen  Leistungen

b) Efolgt durch den GA eine vereinbate Anzahiung oder sonstige Vorauszahlung troz Mah-
nung des DJHLVB mit Fristsetzung nicht oder nicht volsténdig, so ist der DJH-LVB, berechtigt,
vom Vertrag mit dem GA zurickautreten und diesen mit Rucktittskosten gemaR Ziff. 8 dieser
Bedingungen zu belasten.

7.7. En Anspruch des GA nach Vertragsabschluss  auf Anderungen  hinsichtich  des An- und Ab-
reisetemins  baw. Belegungsbeginn  und Belegungsende, der Zmmerart, der Verpflegungsart,
der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatdeistungen oder sonstiger vertragicher Leistungen (Um-
buchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des GA dennoch ene Umbuchung vorgenommen,
kann der DJHLVB bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt von € 50,-
pro Umbuchung erheben. Umbuchungswiinsche des GA, die spéter als 6 Wochen vor Bele-
gungsbeginn erfolgen, kdnnen, sofem ihre Durchfiihrung  Uberhaupt mdgiich ist, nur nach Riick-
titt vom Gastaufnehmevertrag gemaR Ziffer 8. und geichzeitiger Neubuchung durchgefiibrt  wer-
den. Dies git nicht bei Umbuchungswiinschen, die nur geringfiigige Kosten vemursachen. Fiir
Veranderungen der Teilnehmerzahl, Zahl und At der Betten/Zimmer, der Kategorie oder
der Verpflegung, die von vornherein mit dem GA vertraglich vereinbart wurden, fallen
Umbuchungsentgelte nicht an, soweit solche Anderungen vom GA innerhalb der verein-
barten Fristen vorgenommen werden.

8. Riicktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts

8.1. Der GA wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmevertrdgen kein allgemeines ge-
setzliches Riicktritts- oder Kiindigungsrecht besteht. Der DJH-LvB rdumt dem GA jedoch
nach Mallgabe der nachfolgenden Bestimmungen en vertragliches Riicktrittsrecht en.

8.2 Der Ruckritt ist jederzeit bis zum Belegungsbeginn mégich. Dem GA wird zur Vemeidung
von Missverstandnissen empfohlen, den Riicktitt schriftich zu erkidren. Die Ricktrittserkldrung
ist gundsétzich an die JH zu richten. Das Rucktrittsrecht kann bis 8 Wochen vor dem Tag des
Belegungsbeginns  kostenlos ausgelibt werden, wobei fir die Rechtzettigkeit der Zugang bei der
jeweligen JH maRgebich ist. Bei einem Rucktitt spéter als 8 Wochen vor Belegungsbeginn
blebt der Anspuch des DJHLVB auf Bezahung des vereinbaten Aufenthaltspreises ein-
schieSich des Vempflegungsanteis und der Entgelte fiir Zusatzeistungen, bestehen.

8.3. Der DJHLVB hat sich im Rahmen seines gewohnichen Geschéftsbetriebs, ohne Verpflich-
tung zu besonderen Anstrengungen und unter Berlicksichtigung des besonderen Charakters der
gebuchten Unterkunft (z B. Famiienzimmer;, Gruppenzmmer) um eine anderweiige Belegung
der Unterkunft zu bemihen.

8.4. Der DJHLVB hat sich Einnahmen aus einer anderweitigen Belegung und, soweit diese nicht
mogich ist, erspate Aufwendungen anrechnen zu lassen.

8.5. Soweit dies aus sachichen Griinden, insbesondere verspétetem oder kurAfistigem  Rucktritt
des GA oder Nichtanreise ohne Ricktittserklérung, aus Grinden der Auslastung der JH, bei
schlechter Buchungslage aufgrund unglinstiger Witterungsverhéltnisse oder éhnichen Grliinden
gerechtfertigt ist, kann der DJHLVB die Unterkunft und nicht in Anspruch genommene Zusatz-
leistungen im Rahmen einer anderweitigen Belegung baw. Verwendung auch zu ginstigeren
Preisen anbieten als digenigen, die mit dem GA vereinbart wurden. In diesem Fal sind nur die
entsprechend  geringeren  Einnahmen  anzurechnen.

8.6. Soweit der GA das gemaR Ziff. 8.2 vereinbarte Rulcktrttsrecht nicht oder nicht fristge-
recht austbt, hat er im Fale des Rucktritts oder der Nichtanreise nach den von der Rechtspre-
chung anerkannten Prozentsétzen und nach Malgabe der Grundsdtze des § 537 BGB fir die
Bemessung ersparter Aufwendungen, an den DJH-LVB die fogenden Betrdge zu bezahlen, je-
wels bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunfisleistungen (einschieBiich aler Nebenkos-
ten), jedoch ohne Beriicksichtigung etwaiger Gffenticher Abgaben wie zB. Kurtaxe:

m Bei Ubernachtung 90%
= Bei Ubernachtung mit Friihstiick 80%
m Bei Ubernachtung mit Friihstiick, Mittag- oder Abendessen 70%
m Bei Ubernachtung mit Frithstiick, Mittag- und Abendessen 60%

8.7. Dem GA blebt es ausdriickich vorbehalten, dem DJH-LVB nachamweisen, dass seine er-
sparten Aufwendungen wesentich hoher sind, as die vorstehend  berlicksichtigten Abziige, baw.
dass eine andenwettige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen  statt-
gefunden hat oder dass der DJH-LvB hohere Einnahmen durch eine andenweitige Belegung er-
Zet hat, als von ihm angerechnet. Im Falle eines solchen Nachweises ist der GA nur verpfichtet,
den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.

8.8. Die vorstehenden Bestimmungen geften entsprechend, wenn der GA baw. dessen TN den
Aufenthalt aus Griinden abbrechen, die in ihrer Person liegen (§ 537 Abs. 1S. 1BGB). Gewahr-
leistungsanspriiche des GA baw. der TN bleben hiervon  unbertinit.

8.9. Der Abschluss einer Reiserticktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen.
8.10. Sind mit dem GA variable Teinehmerzahlen undioder BettenVZimmer vereinbat worden,
so hat der GA dem DJH-LLvB schriftich oder in Textform bis 2im vereinbarten Zeitpunkt Mittei
lung Uber die endgiitigen Teinehmerzahlen baw. Beften/Zimmer zu machen. Erfdgt eine soche
Mittelung nicht oder nicht rechtzeitig, so kann der GA den Zahiungsanspruch entsprechend  Ziff.
8.6 - Ziff. 8.8 getend machen.

8.11. Fir de Stomierung von Tagungs- und Seminarleistungen git:

a) Das kostenfrele Riicktrittsrecht  entsprechend  Ziff. 8.2 git auch fiir Vertrge  (iber Tagungs- und
Seminarleistungen (also die Uberassung von Réumen, technischen Einichtungen und Verpfle-
gungskeistungen). Ebenso git fir Tagungs- und Seminareistungen die Regelung in Ziff. 8.10
Uber die Verdnderung von Teinehmerzahlen entsprechend. .

b) Bestehen die vertragich vereinbarten Tagungs- und Seminareistungen aus der Uberassung
von Raumen, Verpflegung (Mittagessen, Pausenverpflegung, Imbiss) und eventuelen sonstigen
Leistungen, so betragen die Rucktrittskosten, unabhéngig von At und Umfang der Tagungs|eis -
tungen, 80 % des vereinbarten Gesamtpreises aller vereinbarten Leistungen, auch wenn
dese im Vertrag einzein aufgefiihrt  sind.

¢) Sind asétdich zu den Tagungs- und Seminarleistungen Ubemachtungsleistungen fir Ta-
gungsteinehmer, Referenten oder sonstige mitwikenden oder teinehmenden Personen verein-
bart, sobetragen die Ricktrittskosten -abweichend von Ziff. 8.6 dieser Vertragsbedingungen
- 80% aus dem Gesamfpreis aller Leistungen, also der Tagungs- und Seminarleistungen, der
Verpflegungsleistungen, Zusatzeistungen und der Ubemachtungsleistungen.

d) Die Rechte des GA am Nachweis hoherer ersparter Aufwendungen undloder ener ander-
wettigen Verwendung der Leistungen baw. anderwetiger Einnehmen entsprechend  Ziff. 8.7 gel
ten firr den Anspruch auf Riicktrittskosten bei Tagungskeistungen mit oder ohne Ubemachtung
entsprechend.

812 Ein Anspruch des GA auf Beag der Unterkinfte baw. Inanspruchnahme der vertraglich
vereinbaten Leistungen durch seine TN am Ankunftstag zu einer bestmmten Uhrzet besteht
nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtungen der JH
am Abreisetag bis 2u einer bestmmten Uhrzeit.

813. Soweit im Einzffal demnach keine ausdriickiche anderweitige Vereinbarung getroffen
wurde, ergeben sich die Zeiten firr den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag der und der spa-
teste Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angaben zur jeweiigen
JH, de dem GA spétestens in der Buchungsbestatigung mitgeteit werden.

8.14. Die Anreise der TN des GA hat am angegebenen baw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfok
gen.

8.15. Fir spatere Anreisen  giit:

a) Der GA und der GV sind verpfichtet der jeweligen JH spétestens bis aim mitgeteiten  baw.
vereinbaten Anreisezeitpunkt Mittelung zu machen, fals die Gruppe oder einzeine TN verspatet
anreisen oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtdgigen Aufenthalten erst an einem Folgetag be-
Zehen wolen.

b) Erfoigt eine fristgerechte  Mittelung  nicht, ist der DJHALVB berechtigt, die Unterkunft anderwet
tig 2u belegen. Fir die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestmmungen in Ziff. 8 entsprechend.
c) Telt der GA oder der GV eine spatere Ankunft mit, hat der GA die vereinbate Vergitung,
abziigich ersparter Aufwendungen des DJHAVB nach Ziff. 8. auch fir die nicht in Anspruch
genommene Belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJHLVB hat vertragich oder gesetz-
lich fir de Grinde der verspéteten Ankunft und Belegung einzustehen.

8.16. Die Freimachung der Unterkunft durch die TN des GA hat volsténdg zaum mitgeteiten  baw.
verenbarten Zeitpunkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fiistgemaRer R&umung der Unter-
kunft kann der DJHLVB eine entsprechende Mehvergiitung  verlangen. Die Geltendmac hung
eines weitergehenden Schedens blebt dem DJH-LVB vorbehalten.

9. Pflichten des GA; Hausordnungen; Ausiibung des Hausrechts; Mitnahme von Tie-
ren; generelles Rauchverbot, Kiindigung durch den DJHLvB

9.1. Fir die nachstehenden Verpfichtungen git, dass der GA as Vertreter seiner TN die Einhal
tung dieser Bestimmungen zusichet. Der GA ist verpfichtet, mit seinen TN entsprechende
rechtsverbindiche Verenbarung zu treffen und verbindiche Anweisungen zu ertellen, welche die
Einhaltung der nachfogenden Vorschriften durch die TN des GA gewahrieisten.

9.2 Der GA, der GV und die TN sind ar Beachtung der Hausordnung verpfichtet, soweit
ihm diese mitgeteit oder ausgehdndigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aus-
hangs in amutbarer Weise mdgich war. Etem oder sonstige gesetdiche Verreter oder Auf-
sichtspersonen  Mindefghriger haben diese zur Einhaltung der Hausordnung  anzuhalten  und im
Rahmen gesetdicher und vertragicher Bestimmungen zu hrer Aufsichtspficht hierfir  einzu-
stehen.

9.3. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschrénkungen fir die Nachtruhe, die im
Regeffal von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem GA, dem GV und den TN, sich
Uber individuele Regelung zur Nachtruhe und die fiir die Nachtruhe geftenden Bestimmungen
vor Ot zu infomieren.  Ausnahmen von den Regelungen zur Nachtruhe bedifen einer aus-
driickichen Vereinbarung mit der Herbergsleitung.

94. Die TN sind verpfichtet, die Unterkunft und ihre Einichtungen nur bestmmungsge mag,
sowett vohanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pflegich zu behandeln.

9.5. In allen JH des DJH-LvB bestehtin den Hausern selbstundder kompletten Anlage ein-
schlieBlich AuBengelinde, ausgenommen ausdriicklich ausgewiesene Raucherbereiche, strk-
tes Rauchverbot.

Dies gilt auch fiir die GV oder sonstige Mitarbeiter oder Beauftragte des GA

9.6. Inallen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter akoholischer
Getrdnke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetdichen Bestmmungen zam Jugendschutz ist
ausschlieBlich der Konsum in der JH sebst erworbener akoholischer Getrénke  gestattet.

9.7. Der GV ist verpfichtet, die Unterkinfte der TN und deren Einvichtungen beim Bezug zu
Ubeprifen und feststelbare Méngel oder Schéden der Herbergssleitung unverziigich mitzutei
len. Diese Obliegenheit besteht ausdriickich auch fir Mangel oder Schéden, die vom GV oder
den TN nicht als Stérung oder Beeintrdchtigung angesehen werden, wenn fir den GV baw. den
TN objektiv erkennbar ist, dass Uber Zetpunkt und Verantwortichkett fir soiche Schéden und
deren Zuordnung an die TN oder vorangegangene Gaste Unklahetten entstehen konnen.

9.8. Der GV und die TN sind verpfichtet, auftretende Mangel und Storungen unverziiglich der
Herbergsleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Bem wiedethoten Auftreten von
Mangein oder Stérungen oder wenn AbhifemalRnahmen der Herbergsletung den Mangel oder
die Stérung nicht abgestelt haben, ist der GA a1 einer nochmaligen Mangelanzeige vempfich-
tet. Unterblebt die Méngelanzeige schuldhaft, kénnen Anspriche des Gastes ganz oder tei-
weise entfallen.

9.9. Der GA kann den Vertrag nur bei ethebichen Mangein oder Storungen kindigen.  Er hat
2awvor sebst oder durch seinen GV dem DJHLVB duch Erkldrung gegenlber der Herbergslei-
tung eine angemessene Frist zur Abhife zu setzen, es sei denn, dass die Abhife unmdgich ist,
vom DJHLVB oder der Herbergsleitung verweigert wird oder die sofortige Kiindigung durch ein
besonderes, dem DJH-LVB bazw. der Herbergsleitung erkennbares Interesse des GA oder der
TN sachlich gerechtfertigt ist oder aus sochen Grinden den TN des GA de Fortsetang des
Aufenthalts  objektiv unzumutbar ist.

9.10. Das Mitbringen von Tieren jeder At ist gundsdtdich nicht gestattet.

9.11. Die Herbergsleitung der jeweiigen JH oder die von dieser beauftragte Person (bt fir den
DJH-LvBdasHausrecht aus. Sie ist bevolméachtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kiindgungen
auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu ertelen und als rechtsgeschéfticher Vertreter des
DJH-LvB jedwede sonstigen rechtichen Erkidrungen fiir diesen abzugeben und als dessen Stel-
vertreter und Empfangsboten  entgegenzunehmen. In Person git dies fiir de Hausleterin/ den
Hausleter und jede von ihihm bevolmachtigte Person.

10. Riicktritt und Kiindigung durch den DJHLvB

10.1. Der DJHLVB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen, wenn der GA baw. der GV oder die TN ungeachtet einer Abmah-
nung der Herbergsleitung der JH

a) fotgeset2z  gegen die Hausordnung  verstolen,

b) den Hausfrieden, andere Géaste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig  storen,
c) die Sicherheit der JH, ihrer Einichtungen, von anderen Gésten oder der Herbergsleitung ge-
féhrdet

d) bei vorsdtdicher oder fahddssiger Beschadigung oder unsachgemaRBem Gebrauch des In-
ventars sowie von Anlagen oder Einiichtungen der JH einschieflich des AuBengeldndes und
dortiger Bepflanzungen oder Einichtungen

€) bei Verstol? gegen das Akoholverbot oder das Rauchverbaot,

f) wenn sich der GA der GV oder die TN in anderer Weise in sochem Mal} vertragswidrig ver-
halten, dass die sofotige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.




10.2. Eine Abmahnung vor der fristiosen Kindigung ist entbehrich, wenn die Pfichtverlletzung
des GA, des GV oder der TN soschwewiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der ande-
ren Gaste und der Sicherheit (insowett insbesondere auch bei der Begehung von Straftaten) die
sofotige Kiindigung auch unter Beriicksichtigung der Interessen des GA bzw. der TN gerecht-
fertigt ist.

10.% Der DJH-LvB kannden Vertrag  vor Belegungsbeginn  kiindigen, wenn objektiv und konkret
ene Vehatensweise des GA des GV oder der TN 2u ewarten ist, de nach Ziff. 11.1 eine Kiin-
digung rechtfertigen  wiirde.

10.4. Der DJH-LvB kannvom Vertrag vor Belegungsbeginn  zuriicktreten baw. den Vertrag nach
Belegungsbeginn  kiindigen, wenn vom GA zu seiner Rechtsfom, seinem Vereins-, Unterneh-
mens- oder sonstigen Zweck, 2r Person seines GV oder zur Mitgiedschaft nach Ziff. 1 dieser
Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sonstigen vertragswesentlichen
Umsténden falsche oder imeflrende  Angaben gemacht wurden, wenn der DJH-LvB bei Kennt-
nis der wahren Umstdnde aus sachichen Grinden und im Rahmen der gesetdichen Bestim-
mungen berechtigt gewesen wére, die Buchung abauiehnen.

10.5. Kiindigt der DJH-LvB oder titt er zuriick, so behdtt er den Anspruch auf den gesamten
Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten  Aufwendungen sowie digienigen Vorteie
anrechnen lassen, dee er aus einer andeweltigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung edangt. Die Bestimmungen in Ziff. 8. gelten entsprechend.

10.6. Der DJH-LvBkannden Gastaufnahmevertrag kiindigen, wenn die Durchfiihrung  des Ver-
trages und insbesondere der Aufenthat des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvBnicht zu ver-
tretenden  Griinden, insbesondere  Elementarschdden, behdrdiche Auflagen oder Spemungen,
Naturereignisse, Krankheiten, Epidemien oder aus sonstigen Griinden hoherer Gewatt vereitelt,
erheblich  erschwert, gefahrdet oder beeintrachtigt wird. Der DJH-LvB istverpfichtet, den GA un-
verziigich nach Kenntnisedangung Uber de Umstdnde, welche die Kiindigung begrinden, zu
infomieren und die Kiindigung zu exkidren. Etwa vom GA geleistete Zahlungen werden unver-
zigich an desen zurickerstattet. \Weltergehende Anspriiche des GA sind ausgeschiossen.

11.  Haftungsbeschrankung; Abstellen von PKW und Fahrrademn

11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnehmevertrag nach § 536a BGB fir Schaden,
die nicht aus der Veretzung des Lebens, des Kdmers oder der Gesundheit resultieren, ist aus-
geschlossen, sowelt sie nicht auf einer vorsdtdichen oder grob fahridssigen  Pfichtverletzung  des
DJHLVB oder enes gesetdichen Vertreters oder Effillungsgehifen des DJHLVB beruhen.
11.2 Die  Geastwitshaftung des DJHLVB fir eingebrachte Sachen  gemaR
§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberiirt.

11.3. Der DJH-LVB haftet nicht fur Leistungsstérungen im Zusammenhang mit Leistungen, die
wahrend des Aufenthalts fir den GA, baw. den GV oder die TN erkennbar als Fremdeistungen
ledigich vermittet werden (zB. Sportveranstatungen, Theatebesuche, Ausstelungen usw.).
Entsprechendes gt fir Fremdeistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft
vemittet werden, sowelt diese in der Buchungsgrundlage baw. der Buchungsbestdtigung aus-
driickich als Fremdeistungen gekennzeichnet sind.

11.4. Sowet dem GA dem GV oder den TN Stelpétze in der Garage der JH oder auf dem
Parkplatz der JH, auch gegen Entgef, aur Verfligung gestelt werden, kommt dadurch kein Ver-
wahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Ubewachungspfiicht der JH. Bei Abhanden-
kommen oder Beschéadigung auf dem Grundstiick der JH abgestelter oder rangierter Kraftfahr-
zuge und deren Inhatte sowie von Fahmddem haftet die JH nicht, soweit die JH, ihre gesetzi-
chen Vetreter oder ihre Efflllungsgehifen nicht Vorsatz oder grobe Fahridssigkeit zu vertreten
haben.

12  Besondere Verpflichtungen des GA und des GV

12.1. Der GV, bei mehreren GV mindestens  einer, ist verpfichtet, wahrend des gesamten Auf-
enthalts der Gruppe durchgehend (die ganze Nacht/Schiafzeit der Gruppe) in der JH zu Uber-
nachten.

12.2. Der GA hat sémtiche gesetdiche Bestimmungen im Zusammenhang mit der Durchfiih-
rung des Aufenthalts seiner Gruppe in der JH, insbesondere die Bestimmungen zum Jugend-
schutz, enzuhalten und seinen GV zur Einhaltung und Umsetaung solcher Vorschiiften anzuhal -
ten.

12.3. Der GA ist darauf hingewiesen, dass die Kombination von Unterkunftsleistungen und sons-
tigen Leistungen des DJHLVB mit anderen Leistungen, insbesondere von ihm sebst omganisier-
ten Transportleistungen, dazu filhren kdnnen, dass sich seine Veranstatung oder seine Leistun-
gen im Verhditnis zu seinen TN als Pauschalreise im Sinne der gesetdichen Vorschiften der §§
651a bis m BGB darstelen. Der GA ist ausschiefllich sebst verpfichtet, gegebenenfals eine
deratige rechtiche Uberprifung voranehmen und die einschiégigen Vorgaben von Gesetz und
Rechtsprechung  einaihalten. Der DJH-LVB ist 2u ener diesbeziglichen Rechtsberatung weder
berechtigt, noch verpfichtet.

12.4. Der GA hat es 2u unterfessen, seinen TN Auskinfte zu geben, Zusicheungen zu machen
und/oder Leistungen zu versprechen, welche Uber die mit dem DJH-LVB vereinbaten Leistun-
gen hinausgehen oder dazu in Widerspruch  stehen.

12.5. Der GA und der GV haben keinerei Weisungsrecht gegeniber der Hausletung der JH
oder sonstigen Mitarbetern der JH.

12.6. Der GA ist darauf hingewiesen, dass die vertragichen Leistungen des DJH-LvB ohne aus-
driickiche anderweiige Vereinbarung keine Versicherungsleistungen zu Gunsten des GA, des
GV oder der TN umfassen, insbesondere keine Reiserticktittsk ostenversicherung, keine Reise-
abbruchversicherung und keine Haftpfichtversicherung  fiir vom GA' dem GV oder den TN ver-
ursachten  Schéden.

13.  Verjahrung

13.1. Vertragiche  Anspriiche  des GA gegenlber dem DJHLVB aus dem Gastaufnahmev er-
trag aus der Veretzung des Lebens, des Kopers oder der Gesundhet einschiefilich vertragi-
cher Anspriiche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahridssiger Pfichtveretzung oder ener vor-
sétdchen oder fahddssigen Pfichtverletzung von dessen gesetdichen Vertretem oder Efik
lungsgehifen beruhen, verjdhren in drei Jahren. Dies giit auch fir Anspriche auf den Ersatz sons-
tiger Schéden, die auf einer gob fahridssigen Pfiichtverletzung des DJHLVB, oder auf einer vor-
sétdchen oder gob fahidssigen Pfiichtveretzung von deren gesetdichen Vertreter oder Efik
lungsgehifen - beruhen.

13.2. Ale Ubrigen vertragichen Anspriiche verdhren in einem Jahr. Falt der letde Tag der Frist
auf enen Sonntag, einen am Erklérungsort  staatich anerkannten algemeinen Feletag oder e
nen Sonnabend, so titt an die Stele eines solchen Tages der nichste Werktag

13.3. Die Vejghrung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jewels mit dem Schiuss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der GA von den Umsténden, die den An-
spruch begrinden und dem DJH-LVB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrids-
sigket erfangen miisste.

13.4. Schweben zwischen dem GA und dem DJHLVB Verhandungen Uber getend gemachte
Anspriiche oder die den Anspruch begrindenden Umsténde, so ist die Verjdhrung  gehemmt bis
der GA oder der DJHLVB de Fortsetang der Verhandlungen veweigert. Die vorbezeichnete
Verghrungsfrist von einem Jahr titt friihestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

[ 14 Rechtswahl, Gerichtsstand

14.1. Auf das Vertragsverhdltnis zwischen dem GA und dem DJHLVB findet ausschiiellich
deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes git fir das sonstige Rechtsverhéitnis.

14.2. Der GA kann den DJH-LvB nur an dessen Siz verklagen.

14.3. Fir Klagen des DJHLVB gegen den GA ist der Siz des GA malgebend. Fir Klagen ge-
gen GA de Kaufleute, juristische Personen des privaten oder dffentichen Rechts sind oder die
ihren Sitz oder gewdhnichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Siz oder gewdhni-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz
des DJHLVB vereinbart.

14.4. Die vorstehenden  Bestimmungen geften nicht, wenn und insoweit auf den Veertrag mitdem
GA anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europdischen Union oder andere inter-
natonale Bestimmungen abweichende Regelungen zu Gunsten des GA enthalten.
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Reisebedingungen des Deutschen Jugendherbergswerks Landesverband Bayern e.V.

Sehr geehrte Kunden und Reisende,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und dem Deutschen Jugendherbergswerks Landesver-
band Bayern e.V., nachfolgend ,,DJHLV-B* abgekiirzt, zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a -
y BGB (Birgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfliihrungsgesetz zum BGB) und flillen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese

Reisebedingungen vor lhrer Buchung sorgféltig durch!

Diese Reisebedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch fiir Reisevertragen, die von Jugendherbergen durchgefiihrt werden, deren Rechtstrager
nicht der DJHLv-B ist, sondern die Anschlusspartnerdes DJHLv-B. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellungam Ende
dieser Reisebedingungen. Im Falle des Zustandekommens eines Reisevertrages mit einem solchen Anschlusspartner steht die Bezeichnung ,DJHLv-B“dann fur
den jeweiligen Rechtstragerals Ihrem Vertragspartner des jeweiligen Reisevertrages. Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfaltig durch!

1. Voraussetzung fiir die Buchung, die Inanspruchnahme der Reise-
leistungen und die Aufnahme in die Jugendherberge

1.1. Voraussetzung fiir die Buchung der Reise, die Inanspruchnahme der Rei-
seleistungen und die Aufnahme in die Jugendherberge ist die Einzel- oder
Gruppenmitgliedschaft des Kunden bzw. seiner Gruppe im Deutschen Jugend-
herbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel
Federation (IYHF). Einzelheiten zur Mitgliedschaft konnen unterdenunten, im
Impressum angegebenen Daten bzw. unter https://www.jugendher
berge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgefragt werden.

1.2. Die Mitgliedschaft ist vor der Aufnahme des Kunden in die Jugendherberge
bei der Anreise nachzuweisen. DJHLV-B steht bis zum Erwerb bzw. zum
Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu, den Bezug der Unterkunft und die
Erbringung der sonstigen vertraglichen Leistungen zu verweigemn.

1.3. Erfolgt der Erwerb bzw. der Nachweis der Mitgliedschaft trotz Mahnung mit
angemessener Fristsetzung, spatestens bis zum Check-in in der Jugendher
berge, nicht, so kann der DJHLV-B den Reisevertrag kiindigen und den Kun-
den mit Rucktrittskosten entsprechend Ziff. 5. dieser Reisebedingungenbelas-
ten.

1.4. Der Reisevertrag wird nach MaRgabe der Bestmmungen in Ziff. 2. (Ver
tragsabschluss) auflésend bedingt durch den Nachweis bzw. den Erwerb der
Mitgliedschaft abgeschlossen. Dies bedeutet, dass ohne einensolchen Nach-
weis kein vertraglicher Anspruch auf die Inanspruchnahme der vertragli-
chen Leistungen besteht.

1.5. Minderjahrige:

a) Fir alleinreisende Minderjéhrige bis 14 Jahren, fiir die DJHLV-B keine
Betreuungsleistung erbringt besteht kein Anspruch auf Aufnahme. Diese
werden nurin Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljahrigen
Person in die Jugendherberge des DJHLV-B aufgenommen. Zustimmungser
klarungen von Sorgeberechtigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast
aufgenommen werden, egal in welcher Form, ermdglichen keine Aufnahme
des Minderjahrigen.

b) Fir allein reisende Minderjahrige ab 14 Jahren, fiir die DJHLV -B keine
Betreuungsleistung erbringt, besteht ein beschrankter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die Ju-
gendherberge des DJHLV-B aufgenommen, auch wenn sie nichtin Begleitung
einer zur Personensorge berechtigten volljahrigen Person sind. Eine solche
Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein glltiger Personalausweis oder
Reisepass des Minderjahrigen sowie die Eltern-Erklarung ordnungsgemal
ausgefillt und unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjah-
rigen vorgelegt wird. Die Sorgeberechtigten-Erklarung muss dabei zwingend
und ausschlieBlich in der Form abgefasst sein, wie sie der DJHLV-B unter
https://www.jugendherberge de/elternerklaerung/ veréffentlicht hat. Sonstige
Zustimmungserklarungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden
nicht akzeptiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind.

c) Gegeniiber allein reisenden Minderjahrigen, fiir die DJHLV -B Betreu-
ungsleistungen als Teil der Reiseleistungen erbringt, werden Reiseleistun-
gen nur erbracht, wenn der/die Sorgeberechtigte/n des minderjahrigen Reis-
teilnehmers sein/ihr Einverstandnis hierzu erteilt hat/haben. Die entspre-
chende Einverstandniserklarung muss dabei zwingend und ausschlieRlich in
der Form abgefasst sein, wie sie den Erziehungsberechtigten mit den Reise-
unterlagen vorgelegt wird. Einverstédndniserklarungen von Sorgeberechtigten
in anderer Form werden nicht akzeptiert, auch wenn sie rechtlich wirksam ab-
gefasst sind.

2. Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kun-
den

2.1. Fir alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von DJHLv-B und der Buchung des Kunden sind
die Beschreibung des Pauschalangebots und die erganzenden Informationen
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden beider Buchung vorlie-
gen.

b) Der Kunde haftet fiir alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisen-
den, die er namentlich benennt, wenn er die Buchung vornimmt, wie fiir
seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch aus-
driickliche und gesonderte Erklarung iibernommen hat.

c) Bei der Buchung von Kleingruppen ohne Angabe der Namen der Mit-
reisenden durch eine anmeldende Person sowie beider Buchung von ge-
schlossenen Gruppen durch einen Gruppenanmelder im Sinne dernach-
stehenden Ziffer 13 ist ausschlieBlich die anmeldende Person bzw. die ge-
buchte Institution und der zugehdrige Gruppenanmelder, nicht der einzelne
Teilnehmer, Vertragspartner und Zahlungspflichtiger gegeniiber DJHLv-B. So-
weit diese Bedingungen nachstehend Bezugnehmen auf den Begriff ,Kunde*
als Vertragspartner von DJHLv-B, umfasst dies die anmeldende Person bzw.

die gebuchte Institution und auch den Gruppenauftraggeber. Die Teilnehmer
als mitgebuchte Teilnehmer bzw. als Mitglieder der Gruppe hingegen, haben
lediglich die Stellung eines Beglinstigten nachden Grundséatzen eines Vertra-
ges zugunsten Dritter mit der MaRgabe, dass die Teilnehmer nicht berechtigt
sind, die Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbesondere die Reise-
und Unterkunftsleistungen an sich selbst ohne Zustimmung bzw. Mitwirkung
des Gruppenauftraggebers zu fordern und/oder die vertraglichen Vereinbarun-
gen mit dem Gruppenauftraggeber abzuandemn.

d) Weicht der Inhalt der Reisebestatigung von DJHLv-B vom Inhalt der Bu-
chung ab, so liegt ein neues Angebot von DJHLv-B vor, an das er fiir die Dauer
von 5 Werktagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses
neuen Angebots zustande, soweit DJHLv-B bezliglich des neuen Angebots
auf die Anderung hingewiesen und seine vorvertraglichen Informationspflich-
ten erflllt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist DJHLv-B die An-
nahme durch ausdriickliche Erklarung oder Anzahlung erklart.

e) Die von DJHLv-B gegebenen vorvertraglichen Informationen Gberwesent-
liche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusatzlichen
Kosten, die Zahlungsmodalitéten, die Mindestteilnehmerzahl und die Stomo-
pauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden
nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofemn dies zwischen
den Parteien ausdricklich vereinbart ist.

2.2. Fur schriftliche, per E-Mail oder per Telefax Ubermittelte Buchungsanfra-
gen des Kunden gilt:

a) DJHLv-B Ubermittelt dem Kunden auf Grundlage seines Buchungswun-
sches ein Reiseanmeldungsformular zusammen mit diesen Reisebedingungen
und dem Formblatt zur Unterrichtung von Reisenden gem. Art. 250 EGBGB.
Buchungen des Kunden erfolgen sodann mit dem Vertragsformular (bei E-
Mails durch Ubermittlung des ausgefiliten und unterzeichneten Formulars als
Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde DJHLv-B den Abschluss des Rei
seleistungsvertrages verbindlich an. An die Buchungist der Kunde gebunden.
b) Die Ubermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars
begriindet keinen Anspruchdes Kunden auf das Zustandekommen eines Rei
severtrages entsprechend seiner Buchungsangaben. DJHLv-B ist vielmehr
frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kundenanzunehmen oder
nicht.

c) Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestatigung von DJHLv-B an
die/den Kunden gem. Ziffer 2.5 zustande.

2.3. Fiir telefonische Buchungsanfragen des Kunden gilt:

DJHLv-B nimmt telefonisch nur den unverbindlichen Buchungswunsch des
Kunden entgegen undreserviert firihn die entsprechenden Reiseleistungen.
Im Ubrigen richtet sich der Vertragsschlussprozess nach den Regelungenvor
stehender Ziffer 2.2.

2.4. Fiir miindliche Prasenzbuchungsanfragen des Kunden in der JH gilt:
Auf Grundlage seines Buchungswunsches erhalt der Kunde ein Vertragsfor
mular zusammen mit diesen Reisebedingungen unddem Formblatt zur Unter
richtung von Reisenden gem. Art. 250 EGBGB. Unterzeichnetder Kunde das
Vertragsformular rechtsverbindlich, sokommt der Vertrag durch die Buchungs-
bestatigung von DJHLv-B nach Ziffer 2.5 zustande, die dem Kunden in Pa-
pierform ausgehandigt wird.

2.5. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestétigung (Annahmeerki-
rung) zustande. Die Reisevertragsbestatigung wird dem Kunden durch
DJHLv-B ubersandt bzw. ausgehandigt. DJHLv-B wird dem Kunden eine den
gesetzlichen Vorgaben entsprechende Reisevertragsbestatigung auf einem
dauerhaften Datentrager (welcher es dem Kunden ermdglicht, die Erkléarng
unverandert so aufzubewahren oder zu speichemn, dass sie ihm in einem an-
gemessenen Zeitraums zugénglich ist, z.B. auf Papier oder per Email), Gber-
mitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch aufeine Reisevertragsbestatigung
in Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz2 EGBGB hat, weil der Vertrags-
schluss in gleichzeitiger kérperlicher Anwesenheit beider Parteien oder auRRer
halb von Geschaftsraumen erfolgte.

2.6. Bei Buchungen im elektronischen Geschéftsverkehr (z.B. Internet, App,Te-
lemedien) gilt fir den Vertragsabschluss:

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entspre-
chenden Anwendung von DJHLv-B erlautert.

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Léschung oder
zum Zuriicksetzen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende
Korrekturmoglichkeit zur Verfiigung, deren Nutzung erlautert wird.

c) Die zur Durchfiihrung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen
sind angegeben. Rechtlich maBgeblich ist ausschlieBlich die deutsche
Sprache.

d) Soweit der Vertragstext von DJHLv-B im Onlinebuchungssystem gespei-
chert wird, wird der Kunde dariber und Uber die Moglichkeit zum spateren
Abruf des Vertragstextes unterrichtet.

e) Mit Betatigung des Buttons (der Schaltflache) "zahlungspflichtig buchen”



bietet der Kunde DJHLv-B den Abschluss des Pauschalreisevertrages ver
bindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde drei Werktage ab
Absendung der elektronischen Erklarung gebunden.

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverziglich auf elektroni-
schem Weg bestatigt.

g) Die Ubermittlung der Buchung durch Betatigung des Buttons "zahlungs-
pflichtig buchen" begriindet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustan-
dekommen eines Pauschalreisevertrages entsprechend seiner Bu-
chungsangaben. DJHLv-B ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Ver-
tragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestatigung von DJHLv-
B in der in Ziffer 2.5 beschriebenen Form beim Kunden zu Stande.

i) Erfolgt die Reisebestatigung sofort nach Vomahme der Buchung des Kun-
den durch Betatigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen® durch entspre-
chende unmittelbare Darstellung der Reisebestatigung am Bildschirm (Bu-
chung in Echtzeit), so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und Dar
stellung dieser Reisebestatigung beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne
dass es einer Zwischenmitteilung Gber den Eingang seiner Buchung nach f)
bedarf, soweit dem Kunden die Méglichkeit zur Speicherung auf einem dauer
haften Datentragerund zum Ausdruck der Reisebestatigung angeboten wird.
Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhan-
gig, dass der Kunde diese Mdglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck
tatsachlich nutzt. DJHLv-B wird dem Kunden zusatzlich eine Ausfertigung der
Reisebestatigung in Textform ibermitteln.

2.7 DJHLv-B weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften §§
312 Abs.7,312g Abs. 2 Satz1 Nr. 9 BGB)beiPauschalreisevertragen nach
§ 651aund § 651c BGB, die im Femabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanmfe,
Telekopien, E-Mails, Gber Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) so-
wie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein
Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Riicktritts- und Kiin-
digungsrechte, insbesondere das Rucktrittsrecht gemaR § 651h BGB (siehe
hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wennderVertrag tber
Reiseleistungen nach § 651a BGB aulRerhalb von Geschéaftsraumen geschlos-
sen worden ist, es sei denn, die miindlichen Verhandlungen, auf denen der
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellungdes Verbrauchers
gefiihrt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfals
nicht.

| 3. Bezahlung

3.1. DJHLv-B und Reisevermittler dirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Be-
endigung derPauschalreise nurfordern oderannehmen, wenn ein wirksamer
Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungs-
schein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, ver
standlicher und hervorgehobener Weise libergeben wurde.

3.2. Bei Buchungen, die sich nicht auf Schul-und Klassenfahrten beziehen,

gilt:
Es wird eine Anzahlung in Hohe von 20 % des Reisepreises nach Vertragsab-
schluss gegen Aushandigungdes Sicherungsscheines zur Zahlung fallig. Die
Restzahlung wird 30 Tage vor Reisebeginn féllig, sofern der Sicherungsschein
Uibergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Gund
abgesagt werden kann. Bei Buchungen, die kurzerals 30 Tage vor Reisebe-
ginn erfolgen, ist der gesamte Reisepreis sofort zahlungsfallig.

3.3. Bei Buchungen, die sich auf Schul-und Klassenfahrten aus dem Inland
(Schulen mit Sitz innerhalb Deutschlands) beziehen, gilt:

a) Anzahlungen sind hier grundséatzlich nicht vor vollstandiger Leistungserbringung
durch DJHLv-B zu leisten. Die Bezahlung erfolgt hier grundsatzlich erst nach
Beendigung der Schul- oder Klassenreise entweder durch Zahlung bei Abreise
in der JH oder auf Grundlage einer entsprechenden Rechnung von DJHLv-B erst
nach Riickkehr der Schulgruppe an DJHLv-B zu bezahlen.

b) Ausnahmsweise gelten die Zahlungsbedingungen gem. Ziffer 3.2 die entspre-
chend anzuwenden sind bei samtlichen Schul-und Klasseneisen, die die Riick-
beférderung des Reisenden an den Abreiseort umfassen.

3.4. Bei Buchungen, die sich auf Schul- und Klassenfahrten aus dem Ausland
(Schulen mit Sitz auBerhalb Deutschlands) beziehen, erfolgt die Bezahiung
nach Beendigung der Reise bei Abreise der Gruppe in der JH .

3.5. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfalligkeiten, obwohl DJHLv-B zur ordnungs-
gemafRen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist,
seine gesetzlichen Informationspflichten erfillt hat und kein gesetzliches oder
vertragliches Aufrechnungs- oder Zuriickbehaltungsrecht des Kunden besteht,
und hat der Reisende den Zahlungsverzug zu vertreten, so ist DJHLv-B be-
rechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach Ablauf der Frist vom Pau-
schalreisevertrag zurlickzutreten und den Kunden mit Riicktrittskosten geman
Ziffer 5 zu belasten.

4. Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den
Reisepreis betreffen

4.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaftenvon Reiseleistungenvon dem
vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschiuss
notwendig werden und von DJHLv-B nicht wider Treu und Glauben herbeige-
fuhrt wurden, sind DJHLv-B vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichun-

gen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeintracht-
gen.

DJHLv-B ist verpflichtet, den Kunden tiber Leistungséanderungen unverziigich
nach Kenntnis von dem Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentréger
(z.B. auch durch Email, SMS oder Sprachnachricht) klar, verstéandlich und in
hervorgehobener Weise zu informieren.

4.2, Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Eigenschaft einer
Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden,
die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechfigt,
innerhalb einer von DJHLv-B gleichzeitig mit Mitteilung der Anderung gesetz-
ten angemessenen Frist entweder die Anderunganzunehmen oder unentgelt-
lich vom Pauschalreisevertrag zurlickzutreten. Erklart der Kunde nicht inner
halb der von DJHLv-B gesetzten Frist ausdriicklich gegentiber diesem den
Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.
Eventuelle Gewéahrleistungsanspriiche bleiben unberiihrt, soweit die gednder
ten Leistungen mit Mangeln behaftet sind. Hatte DJHLv-B fiir die Durchfiih-
rung der geanderten Reise bzw. einereventuellangebotenen Ersatzreise bei
gleichwertiger Beschaffenheit zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem
Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

5. Riicktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zu-
ricktreten. Der RUcktritt ist gegentber DJHLV-B unterdernachfolgend ange-
gebenen Anschrift zu erklaren, falls die Reise Uber einen Reisevermittler ge-
buchtwurde, kann der Rucktritt auch diesem gegentber erklart werden. Dem
Kunden wird empfohlen, den Ricktritt in Textform zu erklaren.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zuriick oder tritt er die Reise nicht an, so
verliert DJHLV-B den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessenkann DJHLV-
B eine angemessene Entschadigung verlangen, soweit der Ricktritt nicht von
ihm zu vertreten ist. DJHLv-B kann keine Entschadigung verlangen, soweit am
Bestimmungsort oderin dessen unmittelbarer Nédhe unvermeidbare, auflerge-
wohnliche Umstande auftreten, die die Durchfihrung der Pauschalreise oder
die Beférderung von Personenan den Bestimmungsort erheblich beeintrécht-
gen; Umstande sind unvermeidbar und auRergewdhnlich, wenn sie nicht der
Kontrolle der Partei, die sich hierauf beruft, unterliegen, und sich ihre Folgen
auch dann nicht hatten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrun-
gen getroffen worden waren.

5.3. DJHLv-B hat die nachfolgenden Entschadigungspauschalen unter Be-
riicksichtigung des Zeitraums zwischen der Ricktrittserklarung und dem Rei-
sebeginn sowie unter Berlicksichtigungder erwarteten Ersparnis von Aufwen-
dungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschadigung wird nach dem Zeitpunkt des
Zugangs der Rucktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen Stormnostaffel auf
Basis des Reisepreises berechnet:

a) Familien, Kleingruppen (weniger als 10 Personen), Einzelreisende so-
wie weniger als 10 stornierende Teilnehmer einer Gruppe gem. lit. b):

- bis 61 Tage vor Anreise kann eine Bearbeitungsgebiihr von € 20,- pro
betroffene Buchung erhoben werden. Dariiber hinaus werden keine Ent-
schadigungen verlangt.

-ab 60 Tage vor Anreise bis 30 Tage vor Anreise20% des Reisepreises
- ab 29 Tage vor Anreise bis 15 Tage vor Anreise50% des Reisepreises
- ab 14 Tage vor Anreise bis Reisebeginn 75% des Reisepreises
b) Schulklassen und Gruppen (ab 10 Personen) sowie ab 10 stornie-
rende Teilnehmer einer Gruppe:

- bis 91 Tage vor Anreise kann eine Bearbeitungsgebiihr von € 20,- pro
betroffene Gruppenbuchung erhoben werden. Dariiber hinaus werden
keine Entschadigungen verlangt.

- ab 90 Tage vor Anreise bis 60 Tage vor Anreise20% des Reisepreises
- ab 59 Tage vor Anreise bis 30 Tage vor Anreise50% des Reisepreises
- ab 29 Tage vor Anreise bis Reisebeginn 75% des Reisepreises

Es gelten die vorstehenden Stornopauschalen gem. Ziffer 5.3 a) (bei weniger
als 10 stornierenden Teilnehmerm insgesamt) bzw. gem. Ziffer 5.3 b) (ab 10
storierenden Teilnehmemn insgesamt).

5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, DJHLv-B nachzuwei-
sen, dass DJHLv-B lGberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden
entstanden ist, als die von DJHLv-B geforderte Entschadigungspauschale.
5.5. Eine Entschadigungspauschale gem. Ziffer 5.3. gilt als nicht festgelegt und
vereinbart, soweit DJHLv-B nachweist, dass DJHLv-B wesentlich héhere Auf-
wendungen entstanden sind als der kalkulierte Betrag der Pauschale gemal
Ziffer 5.3. In diesem Fall ist DJHLv-B verpflichtet, die geforderte Entschadk
gung unter Berticksichtigung der ersparten Aufwendungen und des Erwetbs
eineretwaige, anderweitigen Verwendungder Reiseleistungen konkretzu be-
ziffern und zu begriinden.

5.6. Ist DJHLV-B infolge eines Ruicktritts zur Riickerstattung des Reisepreises
verpflichtet, bleibt § 651h Abs. (5) BGB unberihrt.

5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemaf § 651 e BGB von DJHLvB
durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datentrdger zu verlangen, dass statt
seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag
eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungenunberiihrt. Eine solche Er



klarung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie DJHLv-B 7 Tage vor Reisebe-
ginn zugeht.

5.8. Der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie einer
Versicherung zur Deckung der Riickfiihrungskosten bei Unfall oder
Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Umbuchungen

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Anderungen hin-
sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der
Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beférderungsart oder sonstiger Leistun-
gen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenndie Umbuchungerforder
lich ist, weil DJHLv-B keine, unzureichende oderfalsche vorvertragliche Infor
mationen gemaf Art. 250 § 3 EGBGB gegeniiber dem Reisenden gegeben
hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos méglich. Wird in den tbrigen
Fallen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen,
kann DJHLv-B beiEinhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsent-
gelt vom Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben.
Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart
ist, betragt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns
der zweiten Stormnostaffel der jeweiligen Reiseart gemaR vorstehender Rege-
lung in Ziffer 5 € 20 pro betroffenen Reisenden.

6.2. Umbuchungswiinsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen,
kénnen, sofern ihre Durchfihrung Gberhaupt méglich ist, nur nach Rucktritt
vom Pauschalreisevertrag gemaR Ziffer 5 zu den Bedingungenund gleichzer
tiger Neuanmeldungdurchgefihrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiin-
schen, die nur geringfiigige Kosten verursachen.

7. Nichtin Anspruch genommene Leistung

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemafer Er
bringung DJHLv-B bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Griinden,
die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteiige
Erstattung des Reisepreises, soweit solche Griinde ihn nicht nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zum kostenfreien Rucktritt oder zur Kiindigung des Ret
severtrages berechtigt hatten. DJHLv-B wird sich um Erstattung derersparten
Aufwendungen durch die Leistungstrager bemiihen. Diese Verpflichtung ent-
fallt, wenn es sich um voéllig unerhebliche Leistungen handelt.

8. Riicktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mangelanzeige unverziglich dem Ver
treter von DJHLv-B vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von
DJHLv-B vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwa-
ige Reisemangel an DJHLv-B unterder mitgeteilten Kontaktstelle von DJHLv-
B zur Kenntnis zu bringen; Gber die Erreichbarkeit des Vertreters von DJHLv-
B bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestatigung unterrichtet.
Der Reisende kann jedoch die Mangelanzeige auch seinem Reisevermittler,
Uber den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.

d) Der Vertreter von DJHLv-B ist beauftragt, fir Abhilfe zu sorgen, sofern dies
mdglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

10.3. Fristsetzung vor Kiindigung

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reiseman-
gelsderin § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern ererheblich ist, nach
§ 6511BGB kiindigen, hat er DJHLv-B zuvor eine angemessene Frist zur Ab-
hilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von DJHLv-
B verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

11. Beschrinkung der Haftung

11.1. Die vertragliche Haftung von DJHLv-B fir Schaden, die nicht aus der
Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit resultieren und nicht
schuldhaft herbeigefihrt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt.
Maoglicherweise dariiberhinausgehende Anspriiche nach dem Montrealer
Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schrankung unberihrt.

11.2. DJHLV-B haftet nicht fir Leistungsstérungen, Personen-und Sachscha-
denim Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungenlediglich ver
mittelt werden (z.B. vermittelte Ausfliige, Sportveranstaltungen, Theaterbesu-
che, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und
der Reisebestatigung ausdriicklich und unter Angabe der Identitat und An-
schrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig ge-
kennzeichnet wurden, dass sie flirden Reisenden erkennbar nicht Bestandtei
der Pauschalreise von DJHLv-B sind und getrennt ausgewahit wurden. Die §§
651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberihrt.

11.3. DJHLv-B haftet jedoch, wennund soweit fir einen Schaden des Reisen-
den die Verletzung von Hinweis-, Aufklarungs- oder Organisationspflichten von
DJHLv-B ursachlich geworden ist.

12. Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

8.1. DJHLv-B kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maf%-
gabe folgender Regelungen zuriicktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der
Ricktrittserklarung von DJHLv-B beim Kunden muss in der jeweiligen vorver-
traglichen Unterrichtung angegeben sein.

b) DJHLV-B hat die Mindestteiinehmerzahl und die spateste Rucktrittsfrist in
der Reisebestatigung anzugeben

c) DJHLv-B ist verpflichtet, dem Kunden gegentiiber die Absage der Reise un-
verzuglich zu erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen
der Mindestteiinehmerzahl nicht durchgefiihrt wird.

d) Ein Rucktritt von DJHLV-B spaterals 31 Tage vor Reisebeginn ist unzulds-
sig.

8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde auf
den Reisepreis geleistete Zahlungen unverziglich zurick, Ziffer 5.6. gilt ent-
sprechend.

9. Kiindigung aus verhaltensbedingten Griinden

9.1. DJHLv-B kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kiin-
digen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von DJHLvV-B nach-
haltig stért oderwenn er sich in solchem Maf} vertragswidrig verhalt, dass die
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das
vertragswidrige Verhalten ursachlich auf einer Verletzung von Informations-
pflichten von DJHLv-B beruht.

9.2. Kiindigt DJHLV-B, so behalt DJHLv-B den Anspruch auf den Reisepreis;
DJHLv-B muss sich jedoch den Wert derersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die DJHLv-B aus eineranderweitigen Ver
wendung dernichtin Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein schlieRich
der von den Leistungstragern gutgebrachten Betrage.

10. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

10.1. Reiseunterlagen

Der Kunde hat DJHLv-B oder seinen Reisevermittler, iberden der Kunde die
Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseun-
terlagen (z.B. Zugticket, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von DJHLv-B mit-
geteilten Frist erhalt.

10.2. Mdngelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reisemangeln erbracht, so kann der Reisende
Abhilfe verlangen.

b) Soweit DJHLv-B infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mangelan-
zeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kannder Reisende weder Minderungsan-
spriiche nach § 651m BGB noch Schadensersatzanspriiche nach § 651n BGB
geltend machen

Anspriiche nach den § 651iAbs. (3) Nr. 2,4-7 BGB hat der Kunde/Reisende
gegenilber DJHLv-B geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch
Uiberden Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise tiber diesen Reise-
vermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird empfohlen.

13. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen und Preis-
nachldsse bei Klassenfahrten

13.1. Die nachstehenden Regelungen dieser Ziffer 13 gelten, ergédnzend zu
diesen Reisebedingungenvon DJHLv-B, fiir Reise- und Unterkunftsleistungen
gegeniiber

geschlossenen Gruppen.

13.2. Geschlossene Gruppen im Sinne dieser Bestimmungen sind:

a) Eine Personenmehrheit, beiderder Vertrag Uberdie Unterkunfts- oder Rei
seleistungen in einer JH mit einer Institution, einem Verein, einer Firma oder
einem sonstigen rechtsfahigen Trager erfolgt. Dieser wird nachfolgend als
Gruppenauftraggeber bezeichnet und ,GA" abgekurzt.

b) Eine nicht rechtsfahige Personenmehrheit, die in satzungsmafRigen Bestim-
mungen des DJHLv-B, insbesondere zur Gruppenmitgliedschaft, sowie in
Ausschreibungenund Angeboten als Gruppe bezeichnetist. In diesem Fall ist
Gruppenauftraggeber (,GA®) die fiir die Gruppe handelnde Person.

c) Jede Personenmehrheit,unabhéngig vonderen Personenzahl, Rechtsfahig-
keit oder Status, firderen Buchungdie Anwendung dieser Zusatzbedingungen
ausdricklich vereinbart wurde. In diesem Fall ist Gruppenauftraggeber (,GA")
ebenfalls die fir die Gruppe handelnde Person.

13.3. Gruppenverantwortliche(r) - nachfolgend ,GV* abgekiirzt - sind der
oderdie vom Gruppenauftraggeber eingesetzte Person(en), welche im Auftrag
des GA die Vertragsverhandlungen und/oder die Buchungsabwicklung mit
dem DJHLv-B vormehmen und/oderdie Gruppe im Auftrag des GA als verant-
wortliche Leitungsperson begleiten.

13.4. DJHLv-B und der jeweilige Gruppenauftraggeber kénnen in Bezug auf
eine solche Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber das
Recht eingerdumt wird, nach Auftragserteilung bis 91 Tage vor Reisebeginn
kostenfrei von der Gruppenreise zuriickzutreten. Ggf. wird in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestatigung auf dieses kostenfreie Rucktritts-
recht deutlich hingewiesen. Macht der Gruppenauftraggeber gegeniber
DJHLv-B von diesem kostenlosen Rucktrittsrecht Gebrauch, werden etwa be-
reits an DJHLv-B geleistete Anzahlungen unverziiglich erstattet. Ziffer 5.6. git
entsprechend.

13.5. DJHLv-B haftet nicht fir Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher
Art, die — mit oderohne Kenntnis von DJHLv-B — vom Gruppenautftraggeber,
bzw. Gruppen verantwortlichen zusatzlich zu den Leistungen von DJHLvB
angeboten, organisiert,durchgefiihrt und/oderden Kunden zur Verfligung ge-
stellt werden. Hierzu zahlen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw.




Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit
DJHLv-B vertraglich vereinbarten Abreise- und Rickreiseort, nicht im Leis-
tungsumfang von DJHLv-B enthaltene Veranstaltungen vor und nach der
Reise und am Reiseort (Fahrten, Ausfliige, Begegnungen usw.) sowie vom
Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und
von DJHLv-B vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.

13.6. DJHLv-B haftet nicht fir Manahmen und Unterlassungen des Gruppen-
auftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oderdes vom Gruppenauftrag-
geber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, wahrend
und nach derReise, insbesondere nicht fir Anderungen vertraglicher Leistun-
gen, welche nicht mit DJHLv-B abgestimmt sind, Weisungen an értliche Flih-
rer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungstragern, Auskiinften
und Zusicherungen gegenuber den Kunden.

13.7. Der Kunde hat die ihm obliegende Mangelanzeige beim Auftreten von
Leistungsstdrungen nach Mafgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer
10.3. c¢) vorzunehmen.

13.8. Soweit nicht ausdriicklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw.
Gruppenverantwortliche oder ein von diesen eingesetzter Reiseleiter nicht be-
rechtigt oder bevollmachtigt, Mangelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer
entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, wahrend oder nachder
Reise fiir DJHLv-B Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsanspriiche
namens DJHLv-B anzuerkennen.

13.9. Freiplatze werden, nach MaRgabe folgender Regelungen, ausschlieich
Schulen gewéhrt, soweit etwas anderes nicht ausdriicklich vereinbart wurde:
a) Jede 11. Person ist frei bei Buchung von mindestens vier Ubernachtungen
mit Vollpension im Hinblick auf die Ubernachtungs- und Verpflegungsleistun-
gen. Ob und inwieweitim Rahmen von gewahrten Freiplatzen dariiber hinaus
auch weitere Reiseleistungen der jeweils gebuchten Gruppenpauschale kos-
tenfrei gewahrt werden, ergibt sich aus der jeweils individuellen Vereinbamung
zwischen DJH-LvB und dem GA.

b) Die Freiplatze werden, soweit Voraussetzungen nach a) vorliegen, auflo-
send bedingt gewahrt. Die entsprechende Gutschrift wird erstim Rahmen der
Schlusszahlung erteilt und bei dieser beriicksichtigt. Anzahlungen sind dem-
gemaf ohne Berlicksichtigung der Freiplatze zu leisten.

c) Verandem sich die fiirdie Gewahrung von Freiplatzen nach a) festgelegten
Voraussetzungen ohne dass dies von Seiten des DJH-LvB selbst zu vertreten
ist, insbesondere also durch Reduzierung der Teilnehmerzahlen, Ricktritt oder
Kiindigung seitens des GA oder der Teilnehmer so, dass nach der tatsachli
chen Teilnehmerzahl die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen entfallt der
Anspruch auf Gewahrung der Freiplatze.

14. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbe-
sondere dem Corona-Virus)

14.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch
die jeweiligen Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach MaR3gabe
derzum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behordlichen Vorgaben und Auf-
lagen erbracht werden.

14.2. Der Reisende erklart sich einverstanden, angemessene Nutzungsrege-
lungen oder -beschrankungen der Leistungserbringer bei der Inanspruch-
nahme von Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auftretenden typi
schen Krankheitssymptomen die Reiseleitungund den Leistungstragerunver
zliglich zu verstandigen.

15. Rechtswahl- und Gerichtsstandvereinbarun

15.1. Fur Kunden/Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der Eu-
ropaischen Union oder Schweizer Staatsbirger sind, wird fir das gesamte
Rechts-und Vertragsverhéaltnis zwischen dem Kunden/Reisendenund DJHLv-
B die ausschliefliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kun-
den/Reisende kdnnen DJHLv-B ausschlieflich an deren Sitz verklagen.
15.2. Fur Klagen von DJHLV-B gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pau-
schalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen oder
privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen
Aufenthaltsortim Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewéhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz von DJHLV-B vereinbart.

© Urheberrechtlich geschiitzt: Noll & Hiitten Rechtsanwilte,
Stuttgart | Miinchen, 2021

Reiseveranstalter ist:

Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Bayem e.V.
Mauerkircherstrae 5, 81679 Miinchen

Vertretungsberechtigter Vorstand: Michael G6RI, Daniel Sautter
Vereinsregister-Nr. VR 4127 beim Registergericht in Minchen
Sitz: Minchen USt.Id.Nr.: DE 129515074

Telefon 089 922098-0

Telefax 089 922098-40

E-Mail bayern@jugendherberge.de

Anschlusspartner (sieche Hinweis in der Einleitung dieser Reisebedingungen)
sind:

JH Augsburg, Unterer Graben 6, 86152 Augsburg; Rechtstréager: Verein Augs-
burger Gesellschaft fir Lehmbau, Bildung und Arbeit e. V.

JH Bad Kissingen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen; Rechtstréger.
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Alte Euerdorfer Str. 1,
97688 Bad Kissingen.

JH Bamberg, Jugendgéastehaus am Kaulberg, Unterer Kaulberg 30, 96049
Bamberg; Rechtstrager: Diakonisches Werk Bamberg — Forchheime.V., Hein-
richsdamm 46, 96047 Bamberg.

JH Benediktbeuern ,Don Bosco“, Don-Bosco-StralRe 3, 83671 Benediktbeu-
em; Rechtstrédger: Salesianer Don Boscos Benediktbeuern, St. Wolfgangs-
Platz 10, 81669 Miinchen.

JH Dinkelsbiihl, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbiihl; Rechtstréager: StadtDin-
kelsbuhl, Segringer Str. 30, 91550 Dinkelsbdhl.

JH Gunzenhausen, Spitalstrafie 3, 91710 Gunzenhausen

Rechtstrager: Stadt Gunzenhausen, Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen.
JH Ingolstadt, FriedhofstraRe 4 %, 85049 Ingolstadt; Rechtstrager: Stadt In-
golstadt, Kulturamt, 85047 Ingolstadt.

JH Mihldorf am Inn, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19, 84453 Mihldorf; Rechts-
trager: Stadt Muhldorf, Stadtplatz 21, 84453 Mihldorf.

JH Pullach ,Burg Schwaneck®, Burgweg 4-6, 82049 Pullach, Rechtstrager.
Kreisjugendring Miinchen - Land des Bayerischen Jugendrings, Kd6R, Her
z0g- Heinrich-StraRe 7, 80336 Miinchen.

JH Rothenfels, Bergrothenfelser Str, 71,97851 Rothenfels; Rechtstrager: Ver
einigung der Freunde von Burg Rothenfels e. V., Bergrothenfelser Str. 71,
97851 Rothenfels.

JH Spalt \Wemfels®, Burgweg 7-9, 91174 Spalt; Rechtstrager: CVJM Landes-
verband Bayem e. V., Postfach 71 01 40, 90238 Nurnberg.

JH Wirsberg, Sessenreuther Str, 31, 95339 Wirsberg; Rechtstrager: Landkreis
Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach.



	belegungsbedingungen_fam_einzel.pdf
	1. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertrages
	1.1. Voraussetzung für die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation (IYHF). Die ...
	1.2. Bezüglich der Voraussetzungen der Mitgliedschaft wird auf die Informationen verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter
	https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgerufen werden können und dem Gast auf Anforderung per E-Mail oder per Fax übermittelt werden.
	1.3. Es obliegt demnach dem Gast, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entsprechenden Nachweis der Mitgliedschaft vorzulegen.

	2. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestätigung; unverbindliche Reservierungen; Gäste mit Mobilitätseinschränkungen; Buchungsablauf
	2.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbstständige Einrichtungen des DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff „JH“ aufgeführt ist, betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom Gast gebuchte bzw...
	2.2. Für alle Buchungsarten gilt:
	a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschreibung der JH im Internet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen.
	b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezüglich Vertragsabschluss, Kündigung, Rücktritt und in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschäftliche Vertreter des DJH-LvB tätig.
	c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen de...
	d) Angaben in Katalogen und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder dessen Hauptverband herausgegeben werden, sind für den DJH-LvB und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Ga...
	e) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlun...
	f) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Rücktritt berechtigen, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB möglich. Ist eine unverbindliche Reservierung nicht ausdrücklich vereinbart worden, so führ...
	g) Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen Vorschrift des 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB, auch wenn ein Beherbergungsvertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht nach ...

	2.3. Für Buchungen von Gästen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen gilt:
	a) Der DJH-LvB bemüht sich bei entsprechenden Kapazitäten und bei deren konkreter Verfügbarkeit in der jeweiligen JH, Gäste mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen in der JH aufzunehmen.  Hierzu bittet der...
	b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Gastes besteht nicht. Sollte der Gast, jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen, besteht im Falle der Bestätigung und Durchführung der Buchung keine Einstandspflicht des DJH-LvB für B...
	c) Sollte sich bei freiwillig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder wesentliche Einrichtungen der JH für den Gast unter Berücksichtigung seiner besonderen Belange ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchung...
	d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder erkennbaren Gegebenheiten oder Anforderungen des Gastes eine Aufnahme in die JH objektiv nicht mög...

	2.4. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu Art und Zahl verfügbarer Unterkünfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundsätzlich unverbindliche Verfügbarkeitsauskünfte und stellen kein verbi...
	2.5. Für Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt:
	a) Mit der Buchung bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Gast 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag gerechnet) gebunden, soweit – insbesondere bei telefonischen Buchungen – nicht...
	b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail übermittelten Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.

	2.6. Mündliche Buchungen vor Ort in der JH führen im Falle der Annahme der Buchung durch die verbindliche mündliche Bestätigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des verbindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingun...
	2.7. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation über ein Online-Buchungsverfahren (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), insbesondere über das Internet erfolgen, gilt für den Vertragsabschluss:
	a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Internetportal erläutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmö...
	b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Gast über diese Speicherung und die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
	c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Gast 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung...
	d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der DJH-LvB ist vielmehr frei...
	e) Der Vertrag kommt durch die Buchungsbestätigung zu Stande, welche dem Gast sofort nach Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ am Bildschirm dargestellt wird (Buchung in Echtzeit). Dem Kunden wird die Möglichkeit zur sofortigen Speicherun...


	3. Leistungen und Leistungsänderungen
	3.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast ausdrücklich getroffenen Verein...
	3.2. Ohne besondere ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des Gastes auf die Zuweisung eines bestimmten Zimmers, auf eine bestimmte Lage des Zimmers sowie auf die Platzierung eines Zimmers neben oder in der Nähe des Zimmers von mitreisenden...
	3.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen der dem Gast zugewiesenen Unterkunft besteht nicht, sofern diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende Größe und A...
	3.4. Zu ergänzenden Leistungen über die Überlassung der Unterkunft hinaus ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundlage ergibt oder diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wu...
	3.5. Bezüglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, für die in der Buchungsgrundlage, insbesondere in der Internetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH ausdrücklich auf saisonale Einschränkungen hingewiesen wurde, besteht d...
	3.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Mobilitätseinschränkungen als Gast aufgenommen werden, besteht ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaff...
	3.7. Bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Minderjährigen wird auf Ziff. 5 dieser Bedingungen verwiesen.

	4. Preise und Preiserhöhungen
	4.1. Es gelten die zwischen dem Gast und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.
	4.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise für den vom Gast gebuchten Zeitraum noch nicht fest, so gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315 BGB die Preise, welche der DJH-LvB nachträglich für den entsprechenden Buc...
	4.3. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsabschluss berechtigt, eine Preiserhöhung nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu verlangen:
	a) Eine Preiserhöhung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt werden.
	◼ bei einer Erhöhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)
	◼ bei einer Erhöhung von Personalkosten
	◼ sowie bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern und Abgaben, soweit sich diese Erhöhung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt.


	4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich vereinbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertrags...
	4.5. Im Falle einer zulässigen Erhöhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises übersteigt, kann der Gast ohne Zahlungsverpflichtung gegenüber dem DJH-LvB vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJ...

	5. Minderjährige
	5.1.  Für allein reisende Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein Anspruch auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklär...
	Für allein reisende Minderjährige ab 14 Jahren besteht ein beschränkter Anspruch auf Aufnahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufgenommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten...
	5.2. Die Unterbringung von allein reisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfolgt ausschließlich nach Geschlechtern getrennt. Eine gemischte Unterbringung kann mit schriftlicher Zustimmungserklärung des Personensorgeberec...
	5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjährigen ist von der Leistungspflicht des DJH-LvB bzw. der JH ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die Übernahme einer Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesonder...

	6. Zahlung und Umbuchungen
	6.1. Die örtlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemäß über diese erfolgt, Inkassobevollmächtigte des DJH-LvB mit der Maßgabe, dass sämtliche nachfolgend festgelegten Rechte und Pflichten auch für die örtliche JH als Inkassobevol...
	6.2. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem Gast getroffenen und gegebenenfalls in der Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftsp...
	6.3. Der DJH-LvB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlangen. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamtpreises für die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die Zahl...
	6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen möchte, hat der Kunde als Voraussetzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer für DJH-LvB verbindlichen Buchungsbestätigung eine vollständige Vorauszahlung des Gesamtaufent...
	6.5. Für Gäste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestätigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung vollständig durch Überw...
	6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsätzlich gebühren- und spesenfrei für den angegebenen Zahlungsempfänger zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Zahlungen mit Kreditkarte ...
	6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht- oder Aufrechnungsrecht des Gastes, so gilt:
	a) Ohne vollständige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen
	b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mahnung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig und der Kunde hat dies zu vertreten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurü...

	6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des An- und Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungsart, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vert...

	7. Rücktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts
	7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmeverträgen kein allgemeines gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. Der DJH-LvB räumt dem Gast jedoch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren R...
	7.2. Der Rücktritt ist für den Kunden grundsätzlich, unabhängig von der gebuchten Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn möglich, Die Berechnung der Stornogebühren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar wie fo...
	a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Rücktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten vereinbarten Aufenthaltspreis einschließlich des Verpflegungsanteils und der...
	b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten außer der nichtstornierbaren Rate  gilt: Das Rücktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rücktrittsrechte, bis 7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgeübt werden, wobei für die Rechtzeitig...

	7.3. Der DJH-LvB hat sich in den Fällen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimm...
	7.4. Soweit dem DJH-LvB für den vom Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebuchten Zeitraum eine anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine ...
	7.5. Soweit der Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebucht hat und das kostenlose Rücktrittsrecht nicht oder nicht fristgerecht ausübt, hat er im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen u...
	◼ Bei Übernachtung     90%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück    80%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen 70%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen 60%

	7.6. Dem Gast bleibt es in den Fällen der Ziffer 7.2 b)   ausdrücklich vorbehalten, dem DJH-LvB nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung d...
	7.7. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung dringend empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate möglicherweise keine Anwendung finden könnte.
	7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur für den Rücktritt bzw. die Nichtanreise eines einzelnen Gastes. Sie gelten für Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine verbindliche Buchung für eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist...
	7.9.  Die vorstehenden Regelungen gelten auch für einen Abbruch des Aufenthalts durch den Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus and...

	8.  An- und Abreise
	8.1.  Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtung...
	8.2.  Soweit im Einzelfall demnach keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, ergeben sich die Zeiten für den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der späteste Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angab...
	8.3.  Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.
	8.4. Für spätere Anreisen gilt:
	a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spätestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehe...
	b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.
	c) Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch für die nicht in Anspruch genommene Belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder ...

	8.5. Die Freimachung der Unterkunft hat vollständig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeitpunkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der DJH-LvB eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung ...

	9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausübung des Hausrechts; Mitnahme von Tieren; generelles Rauchverbot; Kündigung durch den DJH-LvB
	9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder ausgehändigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise möglich war. Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsicht...
	9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschränkungen für die Nachtruhe, die im Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich über individuelle Regelung zur Nachtruhe und die für die Nachtruhe geltenden Bestimmungen ...
	9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgemäß, soweit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln.
	9.4. In allen JH des DJH-LvB besteht in den Häusern selbst und der kompletten Anlage einschließlich Außengelände, ausgenommen ausdrücklich ausgewiesene Raucherbereiche, striktes Rauchverbot.
	9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist ausschließlich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getr...
	9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu überprüfen und feststellbare Mängel oder Schäden der Herbergsleitung unverzüglich mitzuteilen. Diese Obliegenheit besteht ausdrücklich auch für Mängel oder Schäden, d...
	9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich der Herbergsleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Mängeln oder Störungen oder wenn Abhilfemaßnahmen der Herbergsleitung den Mangel ode...
	9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat zuvor dem DJH-LvB durch Erklärung gegenüber der Herbergsleitung eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom D...
	9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsätzlich nicht gestattet.
	9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person übt für den DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kündigungen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgesc...

	10. Rücktritt und Kündigung durch den DJH-LvB
	10.1. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung der JH
	a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstößt,
	b) den Hausfrieden, andere Gäste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stört,
	c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gästen oder der Herbergsleitung gefährdet
	d) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des Inventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschließlich des Außengeländes und dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen
	e) bei Verstoß gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot,
	f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

	10.2. Eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Gäste und der Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straft...
	10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kündigen, wenn objektiv und konkret eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kündigung rechtfertigen würde.
	10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zurücktreten bzw. den Vertrag nach Belegungsbeginn kündigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff. 1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sons...
	10.5. Kündigt der DJH-LvB oder tritt er zurück, so behält er den Anspruch auf den gesamten Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nic...
	10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kündigen, wenn die Durchführung des Vertrages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere Elementarschäden, behördliche Auflagen oder...

	11. Haftungsbeschränkung; Abstellen von PKW und Fahrrädern
	11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gastaufnahmevertrags überhaupt erst ermöglicht oder der...
	11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB für eingebrachte Sachen gemäß  §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
	11.3. Der DJH-LvB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). E...
	11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Überwachungspflicht der JH. Bei Abhandenkommen...

	12. Verjährung
	12.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes gegenüber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverle...
	12.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages de...
	12.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umständen, die den Anspruch begründen und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne ...
	12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandl...

	13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)
	13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht wird.
	13.2. Der Gast erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typischen Krankheitssymptomen die JH unverzüglich zu verständigen.
	13.3. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Gasts bleiben unberührt.

	14. Rechtswahl, Gerichtsstand
	14.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
	14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen.
	14.3. Für Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maßgebend. Für Klagen gegen Gäste, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerh...
	14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.
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	1. Pre-requisites for Provision of Accommodation Services and Admission to Youth Hostels
	1.1. In order for accommodation bookings to be accepted and admission to Youth Hostels to be granted it is imperative that clients hold a membership with the German Youth Hostel Association or any other member association of the International Youth Ho...
	1.2. Further details as regards the pre-requisites to such membership may be inquired telephonically at +49 89 / 922098555, online at https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/, or can be provided upon request by email or by fax.
	1.3. Hence, without the client having evidenced his membership, the client shall not be entitled to demand the provision of any accommodation services.

	2. Legal status of Youth Hostels; Conclusion of Contract; Agencies; Information given in Brochures and Directories; Differing Booking Confirmations, Non-binding Reservations; Physically Handicapped Guests; Booking Process
	2.1.  None of the YHs operated by DJHLv-B are legally independent from DJHLv-B. To the extent, therefore, that the term “YH” is used within these conditions this shall technically refer to the YH booked and visited by the client as a venue as well as ...
	2.2. For all kinds of bookings the following shall apply:
	a) Offers made by DJHLv-Bs and bookings consequently placed by clients shall be based on the descriptions as published on the internet as well as within advertisements and brochures published by DJHLv-B in relation to accommodation facilities as well ...
	b) The members of the YHs’ management shall act as DJHLv-B’s contractual representatives as regards conclusion, cancellation and rescission of contracts as well as all other concerns.
	c) Travel agents and booking agencies have no authority whatsoever, neither to conclude agreements on behalf of DJHLv-B, nor to provide any information or representations which would in any way amend the accommodation contract or exceed the contractua...
	d) Information as provided in brochures and similar directories, which have not been published by DJHLv-B or its Federal Association shall have no binding effect for DJHLv-B unless they have been explicitly agreed upon between DJHLv-B and clients as b...
	e) If the booking confirmation communicated by DJHLv-B differs in any way from the booking placed by the client, such confirmation shall constitute a new offer by DJHLv-B. The contractual relationship shall be concluded on the basis of this new offer ...
	f) Non-binding reservations (options) which would entitle the client to revoke a booking free of charge shall be strictly subject to an explicit agreement between DJHLv-B and the client. To the extent such a non-binding reservation has not been explic...
	g) In accordance with the applicable obligations as provided by law, the client is herewith duly informed that pursuant to the relevant legislative provisions (as stipulated in section 312g paragraph 2 sentence 1 No. 9 of the German Civil Code) the cl...
	2.3. In relation to bookings placed by clients affected by health impediments, physical handicaps or mobility restrictions, the following shall apply:
	a) DJHLv-B shall endeavour to admit bookings by such clients subject to availability of respective capacities. In this regard, however, DJHLv-B urgently requests clients to provide detailed information as regards the nature and extent of the client’s ...
	b) The client shall not be obliged in any way to provide such information. If, however, the client prefers to not provide such information and the client’s booking is subsequently confirmed, DJHLv-B shall bear no obligation or responsibility whatsoeve...
	c) If, on the basis of the information provided by a client it becomes apparent that the accommodation or substantial facilities of the YH are not entirely suitable, DJHLv-B or the YH shall contact the client, in order to clarify the possibilities of ...
	d) DJHLv-B/the YH will, in accordance with the relevant statutory legal provisions reject the acceptance of such bookings only if, on the basis of the information provided, for objective reasons, the client’s accommodation cannot be reasonably provide...
	2.4. All offers provided by DJHLv-B/the YH on the basis of respective requests (especially in relation to the nature and number of available accommodations, prices and additional services) shall generally be understood as non-binding information as re...
	2.5. With respect to bookings placed by telephone, in writing, by email or facsimile, the following shall apply:
	a) By way of placing a booking, a client - in a contractually binding manner -  furnishes an offer to DHJLv-T to enter into a contractual relationship for the provision of accommodation services. The client shall be bound by such offer for a period of...
	b) The contractual relationship is concluded upon receipt by the client of DJHLv-B’s/the YH’s acceptance given by way of a booking confirmation, either in writing, by fax or by email.

	2.6. Bookings which are placed orally by a client and which in turn are confirmed also orally by DJHLv-B/the YH, shall always constitute a binding and legally valid contractual relationship on the basis of these Terms and Conditions, provided, however...
	2.7. In relation to bookings which are generated by way of an online booking process, the following shall apply:
	a) The client is instructed about the relevant online booking procedure on DJHLv-B’s website. In order to correct, delete or reset the entire online booking form, various functions shall be available to the client which the client shall be informed an...
	b) If the contracts content is saved by DJHLv-B within the online booking system, the client shall be informed about such saving mechanism and the possibility to retrieve such contents from the system.
	c) By activating the button "zahlungspflichtig buchen“ (“binding booking resulting in a payment duty”) the client furnishes to DJHLv-B an offer to conclude a contractual relationship regarding the provision of accommodation services to which the clien...
	d) Transmitting an offer by way of activating the button “zahlungspflichtig buchen” shall not entitle the client to any rights regarding the conclusion of a contractual relationship on the basis of the booking made. DJHLv-B remains free to decide whet...
	e)  In cases where an electronic booking confirmation is triggered by and becomes visible on the screen immediately upon the client’s booking by way of the client activating the button „zahlungspflichtig buchen“ (real time booking), a contractual rela...


	3. Services and Service Amendments
	3.1. The booking confirmation as well as the published information regarding the accommodation facilities and DJHLv-B’s services as well as any individual agreements possibly made between the client and DJHLv-B shall be the sole basis for defining the...
	3.2. The client shall not be entitled to be allocated a specific room, any specific position of the room or the placement of the room next to or near the room of fellow travellers unless specifically agreed otherwise between the parties. As regards th...
	3.3. The client shall not be entitled to any specific size and equipment or any specific facilities in relation to the accommodation allocated to the client unless specifically agreed otherwise between the parties or unless the information on the basi...
	3.4. DJHLv-B/the YH shall not be obliged to provide additional services which go beyond the mere provision of accommodation services, unless this is specifically provided within the information on the basis of which the booking has been placed or has ...
	3.5. As regards facilities, offers, equipment and other services in relation to which the information provided by the YH specifically mentions seasonal restrictions as to the availability of such services the client shall only be entitled to the provi...
	3.6. To the extent that clients affected by health impediments, physical handicaps or mobility restrictions are admitted as guests to the YH the client shall not be entitled to any creation or sustention of any properties, functionalities, facilities ...
	3.7. As regards the YH’s contractual obligations in relation to minors, reference is made to section 5 below.

	4. Prices and Price Increases
	4.1. The prices as agreed upon between the client and the YH shall apply.
	4.2. If at the time of booking, the prices for the period in which the booking falls have not yet been determined, the prices which DJHLv-B defines subsequently shall apply, however within the limits of section 315 of the German Civil Code. In the eve...
	4.3. Unless explicitly agreed otherwise, DJHLv-B reserves the right to, in accordance with the provisions hereunder, amend the accommodation price.
	a) Prices may be increased by a maximum of 10% of the contractually agreed accommodation price in the following events:
	• Any increase of utility costs (water, electricity, gas, heating)
	• Any increase of staff costs
	• In the event of any taxes or levies being introduced, if same affect the agreed accommodation price.
	4.4. Any increase of accommodation prices shall only be admissible if there has been a period of more than 4 months between concluding the contractual relationship and commencement of the accommodation service and if the circumstances leading to such ...
	4.5. In the event of an increase exceeding 5% of the price applicable at the time of booking (in relation to the agreed booking period and scope of service), the client shall be entitled to cancel the booking without any charges becoming due. Such can...

	5. Minors
	5.1. Unaccompanied minors below the age of 14 years shall not be admitted to the YH. Their admission to the YH shall be subject to a person of full age accompanying them, provided such person has been duly authorised to care for them. No written appro...
	5.2. Unaccompanied minors of at least 14 years of age and older shall be accommodated strictly by way of separating sexes. A mixed accommodation is possible subject to written approval by the relevant custodians which must be presented in original wri...
	5.3. In relation to accompanied or unaccompanied minors, the YH shall assume no obligation whatsoever to supervise such minors unless this has been explicitly agreed otherwise. Such obligation of supervision shall solely be borne by the parents or cus...

	6. Payments and Booking Amendments
	6.1. To the extent that local YHs collect client payments, they do so as duly authorised collection agents of DJHLv-B and shall be bound to the below provisions defining rights and duties. Such provisions shall hence also apply to the YHs acting as DJ...
	6.2. The due date of prepayments as well as residual payments is defined by the agreement closed with client which may also be documented accordingly in the booking confirmation. If an agreement has not been reached in this respect, the entire accommo...
	6.3. Following conclusion of an accommodation contract, DJHLv-B or the YH may demand a prepayment. Unless agreed otherwise between the parties, such prepayment shall amount to 50% of the total accommodation price and all charges for additional service...
	6.4. If the customer has booked the Non-cancelable Rate, the total price for the accommodation service and other services must be paid to the place and account specified in the booking confirmation immediately after receipt of the booking confirmation...
	6.5. Unless agreed otherwise, clients resident in foreign countries shall in the case of bookings which are placed up to 6 weeks prior to commencement of the booked accommodation service pay the total price upon receipt of the booking confirmation (wi...
	6.6. All payments, specifically payments from abroad, shall generally be payable without the deduction of transfer fees or costs to the recipient of the payment. Payment in foreign currency and collection-only cheque is not possible. Payment by credit...
	6.7. Provided DJHLv-B is prepared or able to perform the booked services and the client holds no right of retention - provided by law or contractually - in relation to payments due to DJHLv-B the following shall apply:
	a) Without due payment of any deposit payment or pre-payment agreed the client shall not be entitled to the allocation of accommodation and performance of other services.
	b) If the client fails to perform such prepayment amount in full within the period accordingly defined, DJHLv-B shall be entitled to cancel the contractual relationship with the client and demand cancellation fees pursuant to the provisions of Section...
	6.8. Once an accommodation contract has been concluded, the client shall have no right to claim amendment of time of arrival or departure or the commencement and end of performance of accommodation services, the type of room, the type of meals, the pe...

	7. Cancellations and No-Shows
	7.1. Guest are advised that there is no general statutory cancellation right  for accommodation contracts. However, DJH-LvB grants guests a contractual right to cancel free of charge, in accordance with the provisions of Section 7.2 a) if the accommod...
	Cancellations of accommodation services are possible at any time up to the commencement of occupancy, regardless of the booked rate, however, if the booking was made at the Non-cancellable Rate, the provisions of section 7.2 b) hereunder apply and all...
	7.2. Cancellation fees are calculated based on the respective rate booked by the customer as follows:
	a) If the customer has booked the Standard Rate, the following shall apply: Irrespective of statutory cancellation rights which remain unaffected, cancellations may be exercised free of charge at any time up to 14 days prior to commencement of occupan...
	b) If the customer has booked at the Non-cancellable Rate, the following shall apply: Notwithstanding any statutory cancellation rights. DJH-LvB shall remain entitled to the full price including surcharges for catering and for additional services Ther...
	7.3. For bookings made at the Standard Rate, DJHLv-B shall, within the course of its ordinary business apply reasonable endeavours to allocate the client’s unused accommodation services to another party but shall not be obliged to apply extraordinary ...
	7.4. If a booking that was placed at the Standard Rate is cancelled by the customer, all proceeds collected by DJHLv-B by way of re-allocating the cancelled accommodation service to another party shall be deducted. Moreover, all costs which have remai...
	7.5.  If, in relation to a booking made at the Standard Rate, the client fails to cancel or cancels later than within the aforementioned period of free cancellation and, subsequently the client cancels later or fails to appear at the time of the accom...
	◼ Accommodation only    90%
	◼ Accommodation including breakfast 80%
	◼ Accommodation including breakfast, lunch or supper        70%
	◼ Accommodation including breakfast, lunch and supper       60%

	7.6. In relation to cancellations of bookings made at the Standard Rate, the client explicitly retains the right to positively prove that costs which have remained unexpended by DJHLv-B were significantly higher than the deductions made according to t...
	7.7. The client is urgently recommended to take out travel cancellation insurance which, however, may not provide coverage in relation to bookings made at the Non-Cancellable Rate.
	7.8. The aforementioned provisions shall explicitly not apply in relation to cancelations or failure to utilize single accommodation services booked. They shall only apply in relation to couples, families, small private groups. If a specific number of...
	7.9. The aforementioned provision shall also apply in relation to clients prematurely leaving the accommodation facilities provided this is not justified by a right of extraordinary termination provided contractually or by statutory law or due to reas...

	8. Arrival and Departure
	8.1. The client shall not be entitled to any specific time of allocation of the accommodation or performance of other services. Also there shall be no right to use rooms or the accommodation facility up to a specific time on the day of departure.
	8.2. Unless an individual agreement has been made, the times for utilising accommodation services on arrival day and vacating rooms on the day of departure shall be defined by the details provided in relation to each YH as specified in the booking con...
	8.3. The client shall arrive at the YH and vacate his room at the times accordingly specified or agreed.
	8.4. For later arrivals, the following shall apply:
	a) The client will inform the YH if the client expects to arrive late or, in relation to stays of more than one day, if the client chooses to arrive the day following his booked arrival.
	b) If the client fails to duly notify the YH of his delayed arrival, the YH shall be entitled to allocate the client’s room to another party. In cases where the YH cannot allocate a room to another party the provision of section 7 hereunder relating t...
	c) If the client notifies the YH about his late arrival, the client shall pay the unused accommodation services less a deduction which takes into consideration all costs which have remained unexpended as a result unless by contract or according to sta...
	8.5. On departure day, the client shall vacate the room at the time agreed upon by the parties. If a client fails to vacate the room within the times agreed, DJHLv-B shall be entitled to charge additional fees. Moreover, DJHLv-B reserves the right to ...


	9. Obligations; Cancellation by the Client
	9.1. The client shall be obliged to comply with any facility rules and conditions notified to the client or in relation to which the client has been given reasonable opportunity to acknowledge same by way of consulting rules which are displayed. Paren...
	9.2. The house rules provide rules for rest times at night which is usually between 10 p.m. and 7 a.m. the client shall be obliged to inform him/herself about individual regulations concerning night rest times and the rules accordingly applying locall...
	9.3. The guest shall be obliged to use the accommodation facility only in accordance with its purpose, the accordingly applicable rules and reasonable care.
	9.4. Smoking is prohibited in all YHs of DJHLv-B, within buildings as well as all over the outside facility and amenities.
	9.5.  The consumption of alcoholic beverages introduced by clients as well as the introduction of alcoholic beverages as such is not allowed in all YHs of DJHLv-B. Within the limits of the statutory law pertaining to the protection of juveniles it is ...
	9.6. The client shall be obliged to examine the accommodation and its facilities once the client has been allocated same and to notify the YH’s management about any deficiencies or defects. This obligation also applies with respect to deficiencies or ...
	9.7.  The client shall be obliged to notify the YH’s management of any deficiencies or disturbances and demand remedy of same. In case of any deficiencies or disturbances re-occurring or if the measures taken by the YH’s management have failed to reme...
	9.8. The client shall only be entitled to cancel an accommodation service for reasons of default, in cases of material defaults. Prior to such a cancellation, the client shall be obliged to first demand removal or remedy setting a reasonable period fo...
	9.9. As a rule, pets are not allowed.
	9.10. The YH’s management or the respectively authorized representative person exercises DJHLv-B right to maintain order in the YH. They are authorized to call guests to order exercise extraordinary cancellations, express house and facility bans and t...

	10. Rescission and Cancellation by DJHLv-B
	10.1. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract subsequently to the performance of accommodation services commencing, if the client despite YH’s warning,
	a) repeatedly violates the house rules
	b) continually disturbs domestic peace, other guests, the YH’s management or other third parties
	c) jeopardizes the YH’s safety as well as that of its facilities, other guests and the YH’s management
	d) wilfully or negligently damages or improperly uses the YH’s inventory, facilities and amenities including outside property and any cultivated plants and facilities there
	e) violates the no smoking or the no alcohol rule
	f) if he behaves in a way which justifies summary cancellation of the accommodation agreement
	10.2. A warning will not be necessary prior to summary cancellation, if the violation of duty committed by the client is so material, that the summary cancellation is justified, especially with regards to the interests of other guests and general safe...
	10.3. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract prior to the performance of accommodation services commencing if a client may be reasonably and concretely expected to behave in a way which would justify DJHLv-B to summarily cancel...
	10.4. DJHLv-B shall be entitled to rescind the accommodation contract prior to the performance of accommodation services commencing or cancel same while accommodation services are being performed if the client provides false or untrue information in r...
	10.5. In the event of DJHLv-B’s cancellation or rescission, it shall retain its right to the booking fee. Unexpended costs as well as any profits gained due to selling the unused accommodation services otherwise shall, however, be deducted. The provis...
	10.6. DJHLv-B shall be entitled to cancel the accommodation contract, if for objective reasons which are beyond DJHLv-B’s scope of responsibility, the performance and especially the client’s stay becomes impossible, or is materially aggravated, jeopar...

	11. Limitation of Liability
	11.1. DJHLv-B’s liability pertaining to the performance of accommodation services pursuant to section 536a of the German Civil Code for damages
	◼ which result neither from any breach of an essential obligation, the fulfillment of which is a prerequisite for the proper execution of the accommodation contract or the breach of which jeopardizes the achievement of the purpose of the contract
	◼ nor result in death or bodily injuries

	shall be excluded in all cases, unless damages have been caused directly by gross negligence or wilful acts or omissions committed by DJHLv-B or its legal representatives or persons assisting DJHLv-B in performing his contractual obligations such as D...
	11.2. DJHLv-B’s potential liability pursuant to section 701 and subsequent sections of the German Civil Code in relation to damages caused to objects introduced by a client remains unaffected by this provision.
	11.3. DJHLv-B shall not be liable deficiencies or defaults in relation to services which are recognisably provided by third party providers during the client’s stay and which have merely been (recognisably) sold to the client by DJHLv-B acting as a th...
	11.4. In cases where the client is provided with parking space in the YH’s garage or parking lot, even if such parking is charged with a fee, this shall under no circumstances constitute any contractual duty of safekeeping. There shall be no duty to f...

	12. Statute of Limitations
	12.1. Contractual compensation claims of the client due to bodily injuries, death or illness, including compensation for pain and suffering, towards DJHLv-B (pertaining to accommodation agreements) or towards DJHLv-B (in relation to its agent services...
	12.2. All other contractual claims are subject to a period of limitation of one year only. If the last day of such limitation period is a Sunday, Saturday or an official state wide public holiday at the place where the claim is to be made, the period ...
	12.3. Periods of limitation each commence at the end of the calendar year in which a claim arises and in which the client becomes aware of or may be reasonably expected to become aware of facts which constitute such claim.
	12.4. In the event of any negotiations pending between clients and the YH or DJHLv-B in relation to claims or facts potentially constituting a claim the limitation of such claims shall be suspended until the client or DJHLv-B or DJHLv-B refuse to cont...

	13. Special provisions in connection with pandemics (in particular the Corona virus).
	13.1. The parties agree that the agreed services will always be provided by the respective YH in compliance with and in accordance with the official requirements and conditions applicable at the time of travel.
	13.2. The guest agrees to observe reasonable usage regulations or restrictions of the relevant YH when using services and to notify the YH immediately in case of typical symptoms of illness.
	13.3.  Legal warranty claims of the guest remain unaffected.

	14. Alternative Jurisdiction and Applicable Law
	14.1. The contractual relationship between DJHLv-B and the client will be exclusively governed by German law. The same shall apply to all other legal relationships between the client and DJHLv-B.
	14.2. Law suits by a client against DJHLv-B shall be brought before the court of competent jurisdiction at DJHLv-B’s registered offices.
	14.3. Law suits by DJHLv-B against a client shall be brought before the court of competent jurisdiction at the client‘s residence. Law suits against clients whose residence or usual place of stay is either abroad in a foreign country or unknown at the...
	14.4. The above provisions shall not apply if and as far as provisions of the European Union or international law apply which cannot be waived.
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